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weilen auch in wissenschaftlichen Analysen eine wichtige Rolle beigemessen.38 
Noch bemerkenswerter aber ist, dass sowohl der französische Conseil constitution-

nel39 als auch das spanische Tribunal Constitucional40 in ihren Entscheidungen über 
die Vereinbarkeit des Verfassungsvertrages mit der nationalen Verfassung explizit 
auf die Erläuterungen Bezug nahmen.  

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Erläuterungen von den Ge-
richten jedenfalls in den Auslegungsvorgang einzubeziehen sind, auf das Ergebnis 
dieser Interpretation aber keinen zwingenden Einfluss haben. In Abhängigkeit von 
der inhaltlichen Aussagekraft der jeweiligen Erläuterung wird zwar so der Begrün-
dungsaufwand für eine abweichende Entscheidung erhöht, die Referenznormen 
können einen generellen Vorrang der Erläuterungen als Auslegungsmittel gegenüber 
anderen Interpretationsmitteln jedoch nicht begründen. 

III. Akzentverschiebungen nach Lissabon? 

Auslegung ist, wie bereits angedeutet wurde, kein Vorgang, der sich auf abschlie-
ßend normierbare Verständnisregeln oder festgesetzte Relationsaussagen zwischen 
einzelnen Interpretationsmitteln reduzieren ließe.41 Insoweit ist eine klare, hierar-
chieorientierte Positionierung der historischen Auslegung im Kanon der Interpretati-
onsansätze für das europäische Verfassungsrecht nicht möglich.  

Dennoch kann in Bezug auf das Primärrecht zumindest eine Akzentverschiebung 
im Vergleich zu ihrer früheren Bedeutung(slosigkeit) beobachtet werden.  

Im Hinblick auf das detaillierte Mandat ist jedenfalls festzuhalten, dass es als sys-
tematische Brücke zwischen Verfassungs- und Reformvertrag für die Interpretation 
des Reformvertrages nutzbringend herangezogen werden kann und dementsprechend 
auch bereits heute Ausgangspunkt wissenschaftlicher Analysen ist, selbst wenn es 
im Hinblick auf die Frage des „Verfassungscharakters“ mehr eintrübend als 
(er)klärend wirkt. Die Erörterung der auf die Erläuterungen zur Grundrechtecharta 
verweisenden Auslegungsregeln legt neben den klaren systemimmanenten Grenzen 
der Erläuterungen als Interpretationsmittel aber auch offen, dass sie in der Praxis 
von Rechtsprechung und Wissenschaft für die Auslegung der Charta der Grundrech-
te herangezogen werden und jedenfalls in den Interpretationsvorgang einzubeziehen 
sind. 

 
38  Vgl. etwa die Kommentierung von Bourgogue-Larsen (Fn. 27), Art. II-112. 
39  Entscheidung des Conseil constitutionnel v. 19.11.2004, décision no. 2004-505 DC, Rn. 18 ff. 

Dazu Carcassonne, EuConst 2005, 293 ff. und Mayer, EuR 2004, 925 ff. 
40  Urteil des spanischen Tribunal Constitucional v. DTC 1/2004, Abschnitt II, Rn. 6. Dazu 

Becker, Vorrang versus Vorherrschaft, EuR 2005, 353 ff. 
41  Gadamer charakterisiert das menschliche „Wissen“ um Recht insoweit treffend als stets 

„vom Einzelfall her ergänzt, ja geradezu produktiv bestimmt, vgl. ders., Wahrheit und Me-
thode, 6. Aufl. 1990, S. 44. 
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Zudem ist die einleitend bereits erwähnte gesteigerte Transparenz des Verfah-
rensablaufs, insbesondere während der beiden Konvente, zu berücksichtigen. Ver-
besserte Transparenz und Zugänglichkeit der Entscheidungsprozesse sprechen a 
priori für eine verstärkte Einbeziehung des historischen Arguments, soweit das Ma-
terial aussagekräftig genug ist. Diese Entwicklung ist nicht nur zunehmend in der 
Literatur, sondern auch, wie gesehen, bereits vereinzelt in der Rechtspraxis zu beo-
bachten. Ob das zweifelsfrei gestiegene Anwendungspotenzial der historischen 
Auslegungsmethode in der künftigen Praxis aber auch hinreichend genutzt werden 
und die kritische Masse erreichen wird, von der an es als gerechtfertigt erscheinen 
mag, von einer (Re-)Naissance der historischen Auslegungsmethode im europäi-
schen Verfassungsrecht zu sprechen, wird letztlich nur die Zukunft zeigen. 

Gleichwohl ist hervorzuheben, dass mit einem erweiterten Anwendungsfeld der 
historischen Auslegungsmethode nicht automatisch eine gesteigerte argumentative 
Durchschlagskraft der historischen Auslegung einherginge. Neben der schlichten 
Tatsache, dass die travaux préparatoires früher nicht veröffentlicht wurden,42 liegt 
der Grund für die bislang eher untergeordnete Bedeutung der historischen Ausle-
gung gerade auch in der Schlüsselrolle der systematisch-teleologische Interpretation 
als methodischem Instrument dynamischer und evolutiver Fortentwicklung europäi-
schen Verfassungsrechts. Eine mögliche Bedeutungsaufwertung der historischen 
Auslegungsmethode hätte insoweit Einfluss auf Grundfragen europäischer Verfas-
sungsentwicklung. 

Der europäischen Rechtsordnung kommt bekanntlich aber weniger eine statische 
Ordnungs-, als vielmehr eine dynamische Integrationsfunktion zu.43 Diese darf bei 
der Frage der Auslegung keinesfalls ausgeblendet werden. Das Inkrafttreten des 
Vertrages von Lissabon wird keinen Wandel hin zu einer statischen oder gar ge-
schlossenen Rechtsordnung bedeuten. Auch die zukünftige Gestalt der Europäischen 
Union ist prägend durch Zielbestimmungen und eine offene Finalität gekennzeich-
net. Diese spezifische Dynamik der europäischen Rechtsordnung markiert damit 
gleichsam die Grenze der Zulässigkeit historischer Auslegungsmittel. 

 
 
 
 
 
 

 
42  Bzgl. der Gründungsverträge wurde das Material nach Ablauf der dreißigjährigen Sperrzeit 

mittlerweile gesichtet und zusammengestellt, vgl. Schulze/Hoeren (Hrsg.) Dokumente zum 
Europäischen Recht, 3 Bd. (1999 u. 2000). 

43  Bleckmann, Die Rolle der richterlichen Rechtsschöpfung im Europäischen Gemeinschafts-
recht, in: Gedächtnisschrift Constantinesco, S. 61 (65 f.). 
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Einzelne Politikbereiche 

Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts nach dem Re-
formvertrag – Kontinuierliche Verfassungsgebung in schwierigem 
Terrain 

Prof. Dr. Matthias Ruffert∗ 

 
 
I. Innere Sicherheit als zentrales Politikfeld 

Unter den Themen, die neben dem großen Komplex „Wirtschaft und Soziales“ die 
öffentliche Debatte beherrschen, nimmt das Spannungsfeld zwischen Freiheit und 
Sicherheit ohne jeden Zweifel eine herausragende Rolle ein. Seit den Erschütterun-
gen der Anschläge vom 11. September 2001 sowie den schrecklichen europäischen 
Nachfolgetaten in Madrid und London beherrscht das Sicherheitsthema die Schlag-
zeilen. Wie viel Freiheit kann geopfert werden, um welches Maß an Sicherheit ge-
währleisten zu können?1 

Schon lange vor diesen Ereignissen hatte sich die EU der inneren Sicherheit an-
genommen und der Europäische Rat von Tampere 1999 den Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts proklamiert.2 Die auf dieser Basis entwickelte unionale 
Sicherheitspolitik ist ausgesprochen weitreichend.3 Entsprechend gravierend sind die 
Rechtsprobleme, die in diesem Kontext ausgelöst werden. Erinnert sei nur an den 
Rechtsstreit vor dem EuGH über das Abkommen der EU mit den USA zur Über-
mittlung von Fluggastdaten4. Erinnert sei auch an die Kontroverse um den Europäi-
schen Haftbefehl – das streitbare Urteil des Bundesverfassungsgerichts 20065 und 
nunmehr die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Advocaaten voor de We-

reld6. Aktuell wird die Problematik der Vorratsdatenspeicherung – nicht nur, aber 

 
∗  Der Verfasser ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht 

an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Die Ausführungen sind nachträgliche Aufzeich-
nung des kurzen Statements in Berlin am 26. Oktober 2007.  

1  Statt aller Calliess, DVBl. 2003, 1096. 
2 S. die Schlußfolgerungen des Vorsitzes zum Europäischen Rat von Tampere (15./16.10. 

1999), abrufbar unter http://www.europarl.eu.int/summits/tam_de.htm. 
3 S. die Übersicht bei Suhr, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), VerfEU, 2006, Art. I-42, Rn. 3 ff. 
4 EuGH verb. Rs. 317/04 und 318/04 – EP/Rat, Slg. 2006, I-4722. 
5 BVerfGE 113, 273. 
6 EuGH Rs. 303/05 – Advocaaten voor de Wereld, Slg. 2007, I-3633. Dazu die Anmerkung von 

Schmahl, Der Europäische Haftbefehl vor dem EuGH: Des Rechtsstreits letzter Teil?, DVBl. 
2007, 1463. 
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besonders intensiv auch in Deutschland – heftig diskutiert7. Soll es wirklich dem 
Grundrechtsstandard in der EU entsprechen, wenn sämtliche Telekommunikations-
daten über Monate gespeichert werden? Der EuGH ist in dieser Sache bereits ange-
rufen worden, allerdings im kompetenzrechtlichen Kontext mit einer von Irland 
angestrengten Nichtigkeitsklage8. 

Auch im Vorfeld des Verfassungsgebungsprozesses, der nun mit dem Reformver-
trag einen mehr als nur vorläufigen Abschluß finden soll, ist die Thematik besonders 
intensiv diskutiert worden9. Der beinahe überraschende Abschluß: Im Reformvertrag 
sind spektakuläre Änderungen ausgeblieben. 

II. Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

Im Zentrum steht das Verfassungsziel in Art. 3 Abs. 2 EUV n.F.: 

„Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem – in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Be-
zug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhü-
tung und Bekämpfung der Kriminalität – der freie Personenverkehr gewährleistet ist.“ 

Die EU hat sich mit dieser Zielbestimmung endgültig als Sicherheitsunion etab-
liert. Die Binnenmarktorientierung gerade beim freien Personenverkehr bleibt erhal-
ten, doch reichen die Aufgaben der EU mittlerweile weit darüber hinaus. Kooperati-
onsvorteile können gerade im sensiblen Bereich der Politik innerer Sicherheit ge-
nutzt werden. 

III. Substantielle Neuerungen 

Im AEUV – dem EGV in der Fassung des Vertrages von Lissabon – sind auf dieser 
Grundlage die verschiedenen Politikfelder zur Errichtung des Raumes der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts zusammengefaßt, nämlich 
− Grenzkontrollen, Asyl und Zuwanderung, 
− Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen, 
− Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und 
− Polizeiliche Zusammenarbeit. 

In allen diesen Bereichen hat die EU schon vor dem Reformvertrag umfassende 
Aktivitäten entfaltet. Neuerungen betreffen – allerdings sehr wichtige – Einzelhei-

 
7 Bizer, DuD 2007, 586; Gietl, K&R 2007, 545; Puschke/Singelnstein, NJW 2008, 113 (118); 

Gola/Klug/Reif, NJW 2007, 2599. 
8 Klage Irlands: Rs. C-301/06, ABl.EU 2006 Nr. C 237/9. 
9 S. die Zusammenfassung in Ruffert, Die unionsverfassungsrechtlichen Grundlagen des 

Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in: Eckhard Pache (Hrsg.), Die Europäi-
sche Union – Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts?, Baden-Baden 2005, 
S. 14. 
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ten. Sie sind sämtlich schon in Konventsentwurf und Verfassungsvertrag enthalten 
gewesen. Die Debatte um die Politik der inneren Sicherheit hat sich mithin im Ver-
fassungsgebungsprozess beruhigt und zu einem stabilen Ergebnis geführt. Im Detail 
geht es um folgende Neuerungen: 
− Einrichtung einer neuen Kompetenz für Maßnahmen betreffend Pässe, Perso-

nalausweise, Aufenthaltstitel o.ä. (durch Wegfall von Art. 18 Abs. 3 EGV), 
− Festlegung von strategischen Leitlinien im Bereich innerer Sicherheit durch den 

Europäischen Rat (Art. 68 AEUV n.F./61a AEUV), 
− Einrichtung einer spezifischen Evaluationskompetenz (Art. 70 AEUV n.F./61c 

AEUV), 
− Einrichtung einer Kompetenz für ein einheitliches Grenzschutzsystem (Art. 77 

Abs. 1 lit. c bzw. Abs. 2 lit.d AEUV n.F./62 Abs. 1 lit. c bzw. Abs. 2 lit. 
d AEUV), 

− Einrichtung einer Kompetenz zur Einführung einheitlicher Asylregelungen 
anstelle von bloßen Mindestvorschriften (Art. 78 AEUV n.F./63 AEUV), 

− Aufnahme des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Urteilen und 
Entscheidungen in das Verfassungsrecht (Art. 81 Abs. 1 und 82 Abs. 1 AEUV 
n.F./Art. 65 Abs. 1 und 69a Abs. 1 AEUV), 

− Einrichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft durch besonderes Gesetzge-
bungsverfahren (Art. 86 AEUV n.F./Art. 69e AEUV). 

IV. Gemeinschaftsmethode im Recht der inneren Sicherheit 

Im Vorfeld sowie im Verlauf des Verfassungsgebungsprozesses war vor allem die 
Einführung neuer Mehrheitserfordernisse im Bereich der inneren Sicherheit umstrit-
ten. Die Nichtigkeitsklage Irlands zeigt die Substanz der Streitfrage eindrucksvoll 
auf. Mehrheitsentscheidungen sind nunmehr möglich in folgenden Fällen: 
− Verwaltungszusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres (Art. 74 AEUV 

n.F./ 61g AEUV), 
− Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen (Art. 79 Abs. 2 AEUV n.F./63a Abs. 2 

AEUV), 
− Maßnahmen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (Art. 82 

und 83 AEUV n.F./Art. 69a und b AEUV). Für das materielle Strafrecht sowie 
das Strafprozeßrecht gelten allerdings mitgliedstaatliche Vorbehaltsregelungen,  

− im Familienrecht – und damit in der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsa-
chen – ist ein Übergang zu Mehrheitsentscheidungen nach entsprechendem ein-
stimmigen Ratsbeschluß möglich (Art. 81 Abs. 3 AEUV n.F./65 Abs. 3 AEUV). 

Schließlich wird das Initiativrecht der Mitgliedstaaten insoweit modifiziert, als 
nunmehr nicht ein einzelner Mitgliedstaat innenpolitische Initiativen ergreifen kann, 
sondern hierfür ein Viertel der Mitgliedstaaten erforderlich ist 
(Art. 76 AEUV n.F./61i AEUV). Das Initiativrecht der Kommission bleibt erhalten. 
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V. Freiheit – Sicherheit – Recht: Ein harmonischer Dreiklang? 

Alles in allem ist es weniger eine Frage der Verfassungsgebung, sondern der politi-
schen Praxis, wie sich die Politik der inneren Sicherheit in der EU entwickeln wird. 
Der Anfälligkeit dieses Politikfeldes für tagespolitische Strömungen ist eine effekti-
ve rechtliche Steuerung gegenüberzustellen, die dem Dreiklang Freiheit – Sicherheit 
– Recht zu seiner vollen akustischen Entfaltung verhilft. Die Freiheit der Unions-
bürger gilt es zu gewährleisten – sowohl die spezifisch europarechtliche Freiheit zu 
grenzüberschreitender Aktivität als auch die persönliche Freiheit vor übermäßigem, 
sicherheitspolitischem Zugriff. Hiervor schützen gegenwärtig in erster Linie noch 
mitgliedstaatliche Zustimmungsvorbehalte, doch die Zukunft gehört dem Grund-
rechtsschutz auf der Basis der in den neuen EUV inkorporierten Grundrechtecharta 
(Art. 6 Abs. 1 EUV n.F.), dessen prozessuale Flankierung einer Stärkung bedarf. 
Insofern ist auch der weitgehende Wegfall der Restriktionen für den Gerichtshof in 
Art. 35 EUV zu begrüßen. Die Sicherheit der Unionsbürger darf durch die Politik 
der Union in diesem Bereich nicht aus dem Auge verloren werden. Effektive sicher-
heitspolitische Kooperation in der Europäischen Union kann erheblich zu Akzeptanz 
und Legitimation der supranationalen Herrschaftsform beitragen. Mittel zur Errei-
chung dieser Ziele ist das Recht: Die Rechtsgemeinschaft Walter Hallsteins erhält in 
der Union der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts eine den Fragen des beginnen-
den dritten Jahrtausends eigene, moderne Prägung. 
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Außenverfassungsrecht nach dem Lissaboner Vertrag 

Dr. Daniel Thym* 

Die Reform des auswärtigen Handelns gehörte zu den Kernthemen des Verfas-
sungsprozesses: Zwei Arbeitsgruppen des Europäischen Konvents befassten sich mit 
den auswärtigen EU-Politiken; in der öffentlichen Debatte wurden der Außenminis-
ter und die Verteidigungspolitik diskutiert – auch vor den Referenden in Frankreich 
und den Niederlanden; schließlich erreichte das Vereinigte Königreich auf der kur-
zen Regierungskonferenz des Jahres 2007 eine fortgesetzte Sonderbehandlung der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Angesichts dieser Bedeutung 
des auswärtigen Handelns im Entstehungsprozess eignet sich die Analyse der ent-
sprechenden Regelungen im Lissaboner Vertrag in besonderer Weise zur Veran-
schaulichung der Tragweite des neuen Reformvorhabens.1 

Hierbei ergibt die Gegenüberstellung des Vertrags von Nizza, des Verfassungs-
vertrags und der künftigen Rechtslage aufgrund des Vertrags von Lissabon keine 
kategorialen Unterschiede der verfassungsrechtlichen Grundlagen des auswärtigen 
Handelns – trotz der Bedeutung jeder Änderung für sich genommen. Stattdessen 
entsteht das Gesamtbild eines inkrementellen Wandels aufgrund wiederholter Re-
formen seit der Begründung der GASP durch den Vertrag von Maastricht, die 
schrittweise die auswärtige Gewalt der Europäischen Union stärken. Insbesondere 
begründen die Unterschiede zwischen dem Verfassungsvertrag und dem Vertrag von 
Lissabon keinen Rückschritt der verfassungsrechtlichen Ambitionen. Dieses Ergeb-
nis gründet letztlich darauf, dass die Bedeutung der jeweiligen Änderungen über-
zeichnet wurde – und zwar sowohl die Neuheiten des Verfassungsvertrags als auch 
deren teilweise Rücknahme aufgrund des Reformvertrags.  

Diese These eines Zwischenstopps im Prozess der zunehmenden Formalisierung 
und Verrechtlichung der europäischen auswärtigen Gewalt soll nachfolgend anhand 
sechs repräsentativer Einzelfragen begründet werden: Fortbestand der intergouver-
nementalen zweiten Säule, Umbenennung des Außenministers, Ausformulierung der 
Verteidigungspolitik, kollektive Verteidigung und Solidaritätsklausel, Kohärenz der 
verschiedenen Politikbereiche sowie Reform der supranationalen Außenbeziehun-
gen. Die Neuerungen des Vertrags von Lissabon schreiben frühere Reformen auf-
grund der Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza fort, begründen aber 

 
*  Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Walter-Hallstein-Institut für europäisches 

Verfassungsrecht und Postdoktorand im Graduiertenkolleg „Verfassung jenseits des Staates: 
von der europäischen zur globalen Rechtsgemeinschaft?“ an der Humboldt-Universität zu 
Berlin; ich danke Ingolf Pernice für die langjährige Unterstützung als wissenschaftlicher Leh-
rer. 

1  Zur Entstehungsgeschichte der neuen Bestimmungen Grevi, The Institutional Framework of 
External Action, in: G. Amato/H. Bribosia/B. de Witte (Hrsg.), Genèse et destinée de la 
Constitution européenne. Commentaire du Traité établissant une Constitution pour l'Europe à 
la lumière des travaux préparatoires et perspectives d'avenir (2007), S. 773 (776-784). 
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keinen Quantensprung durch eine Vergemeinschaftung. Entsprechend dem Schwer-
punkt der Reformdiskussion konzentriert sich die nachfolgende Darstellung auf die 
Vertragsgrundlagen der GASP im EU-Vertrag; auf ihrer Grundlage werden die Kon-
turen des künftigen Außenverfassungsrechts der Europäischen Union erkennbar.  

I. Fortbestand der intergouvernementalen Vertragsgrundlage 

Eine wichtige Errungenschaft des Verfassungsvertrags war die Überwindung der 
aktuellen Säulenstruktur. Stattdessen wurde die Union als einheitliche Rechtspersön-
lichkeit aufgrund einer einheitlichen Verfassungsurkunde konzipiert. Dagegen be-
wahrt der Vertrag von Lissabon die Unterscheidung zwischen EU-Vertrag und dem 
Arbeitsweise-Vertrag aufgrund eines Nebeneinanders zweier Verträge – und erleich-
tert damit der britischen (und der französischen) Regierung den Verzicht auf ein 
Referendum, das jeweils nur für den Verfassungsvertrag versprochen worden war.2 
Neben dem symbolischen Verzicht auf eine einheitliche Verfassungsurkunde kommt 
der förmlichen Beibehaltung der „zweiten Säule“ zur GASP eine besondere Bedeu-
tung zu. Hier findet die Fortsetzung des status quo ihren sichtbarsten Ausdruck; die 
eigenständige Normierung im EU-Vertrag soll klarstellen, dass der Reformvertrag 
keine Vergemeinschaftung der GASP bewirkt. Entsprechend bestimmt Artikel 24 
EUV-Liss. ausdrücklich: „Für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gelten 
besondere Bestimmungen und Verfahren.“ Eine ergänzende Erklärung stellt sogar 
fest, dass der künftige EU-Vertrag „die bestehenden Rechtsgrundlagen, Zuständig-
keiten und Befugnisse der einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf die Formulierung 
und Durchführung ihrer Außenpolitik ... nicht berühr(t).“3 

Soweit die restriktive Sprache der neuen Bestimmungen, die jeden Eindruck einer 
Vergemeinschaftung der GASP im Keim ersticken. Bei einer Betrachtung der recht-
lichen Details ändert sich in der Sache gegenüber dem Verfassungsvertrag gleich-
wohl wenig. Auch dessen Bestimmungen waren nämlich auf Drängen vor allem des 
Vereinigten Königreichs so konzipiert, dass die GASP hinter der Fassade eines ein-
heitlichen Dokuments eine Enklave der Intergouvernementalität innerhalb des Ver-
fassungsvertrags begründete.4 Bei näherer Untersuchung sind die Rechtsgrundlagen 
und Entscheidungsverfahren der GASP nach dem Verfassungsvertrag und dem Ver-
trag von Lissabon weitgehend identisch. Zwar erhebt der Vertrag von Lissabon 
bewusst die textliche Formulierung der aktuellen Artikel 11-28 EUV-Nizza zur 
Grundlage der neuen Bestimmungen; in der Sache wurden sodann allerdings alle 
Neuerungen der früheren Artikel III-294-308 VVE sorgsam eingearbeitet. Hiernach 

 
2  Zur Beibehaltung von zwei getrennten Verträgen als Ausdruck einer Abkehr vom Verfas-

sungsprojekt das (britische) White Paper: The Reform Treaty. The British Approach to the 
EU Intergovernmental Conference, Juli 2007, http://www.fco.gov.uk/. 

3  Erklärung (Nr. 33) zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. 
4  Ausführlich Cremona, CML Rev. 40 (2003), 1347 (1350-1361) und Thym, AVR 42 (2004), 

 44 (47-52). 
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finden sich alle wichtigen Reformschritte des Verfassungsvertrags im Lissaboner 
Nachfolgewerk wieder. 

Dies gilt zuerst für die Einführung einer einheitlichen Rechtspersönlichkeit der 
Europäischen Union, welche das gegenwärtige Nebeneinander von Gemeinschaft 
und Union beseitigt und zugleich klarstellt, dass die Union in Übereinstimmung mit 
der völkervertragsrechtlichen Praxis der vergangen Jahre im Rahmen der GASP 
eigenständige Verträge mit Drittstaaten zu schließen berechtigt ist.5 Auch die Hand-
lungsformen der GASP folgen der etablierten Praxis des status quo und des Verfas-
sungsvertrags. Zwar bestimmt der neue Vertrag ausdrücklich: „Der Erlass von Ge-
setzgebungsakten ist ausgeschlossen“.6 Dies bekräftigt jedoch die Eigenart von 
GASP-Beschlüssen, die nicht auf Gesetzgebung im Sinn eines direkten Zugriffs auf 
die Rechtspositionen von Individuen ausgerichtet sind, sondern auf die Koordinie-
rung der mitgliedstaatlichen Außenpolitiken.7 Eine Übertragung eigenständiger 
Unionskompetenzen, die mit supranationaler Durchgriffswirkung ausgeübt werden, 
ist nach dem geltenden und künftigen Vertragsrecht weder vorgesehen noch not-
wendig; eine unmittelbare und vorrangige Anwendung des Unionsrechts scheidet 
aus – ungeachtet seiner rechtlichen Verbindlichkeit.8 Die Ratspraxis bestätigt, dass 
GASP-Rechtsakte nur dort angenommen werden, wo die Bereitstellung von Perso-
nal und Geldmitteln eine förmliche Rechtsgrundlage erfordert; die Koordinierung 
der nationalen Außenpolitiken beruht dagegen auf nichtförmlichen Vereinbarungen.9  

Die fehlende Relevanz der Entscheidungsverfahren und Handlungsformen der 
GASP mag daran liegen, dass der EU-Vertrag bislang vor dem entscheidenden 
Schritt zurückschreckt, eine Beschlussfassung gegen den erklärten Willen eines 

 
5  Vgl. Art. 47 EUV-Liss. und entsprechend zuvor Art. I-7 VVE; aufgrund des Abschlusses von 

mehr als sechzig Verträgen mit zahlreichen Drittstaaten und Internationalen Organisationen 
seit dem Jahr 2001 auf Grundlage der Art. 24, 38 EUV-Nizza steht fest, dass die EU bereits 
heute über eine eigene Völkerrechtspersönlichkeit verfügt, welche diejenige der EG ergänzt; 
näher Thym, ZaöRV 66 (2006), 863. 

6  Art. 24 Abs. 1 UAbs. 2 S. 3 EUV-Liss. 
7  Zu den besonderen Handlungsformen der GASP Art. 12 ff. EUV-Nizza, Art. III-294 ff. VVE 

und Art. 25 ff. EUV-Liss.; zu keinem Zeitpunkt wurde eine Angleichung an die Gemein-
schaftsmethode unternommen; deutlich zeigt dies der Unterschied zur vormaligen dritten 
Säule, deren Handlungsformen schrittweise dem Normalfall des Art. 249 EGV-Nizza ange-
nähert wurden; dagegen bleibt die GASP auch nach dem Verfassungsvertrag vom Gesetzge-
bungsverfahren ausgeschlossen. 

8  Ausführlicher Thym (Fn. 5), S. 900 ff. und ders., Auswärtige Gewalt, in: von Bogdandy 
(Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht (2. Aufl. 2008), Abschnitt IV.3 (im Erscheinen). 

9  Anstelle Gemeinsamer Strategien und Positionen werden zumeist öffentlichkeitswirksame 
Ratsschlussfolgerungen, Erklärung der Präsidentschaft und informale Strategiepapiere ange-
nommen, die man rechtlich allenfalls als soft law zu qualifizieren vermag; näher E. Regels-
berger, Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Konstitutionelle Angebote 
im Praxistest (2004), S. 90 ff.; positiver Dashwood, The Law and Practice of CFSP Joint Ac-
tions, in: Cremona/de Witte (Hrsg.), EU Foreign Relations Law. Constitutional Fundamentals 
(2008), im Druck. 
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Mitgliedstaats zu ermöglichen.10 Hier unternimmt der Vertrag von Lissabon eine 
bedeutsame Neuerung, wenn er eine Ausweitung qualifizierter Mehrheitsentschei-
dungen ermöglicht. Dies gilt zuerst für spezielle Ersuchen des Europäischen Rats, 
welche einer Mehrheitsentscheidung politische Legitimität verleihen und verhindern 
sollen, dass vermeintliche Durchführungsfragen einer Einigung im Wege stehen.11 
Ergänzt wird diese ad-hoc-Regelung durch eine allgemeine Bestimmung, die für 
bestimmte Sachfragen oder geografische Regionen den schrittweisen Übergang zu 
qualifizierten Mehrheitsentscheidungen generell ermöglicht. Hiernach entscheidet 
der Europäische Rat einstimmig über den verfassungsimmanenten Übergang zu 
qualifizierten Mehrheitsentscheidungen, gegebenenfalls nach einer Einschaltung der 
nationalen Parlamente.12 Eine erleichterte Beschlussfassung ermöglicht auch die 
verstärkte Zusammenarbeit mit Wirkung für einige Mitgliedstaaten, welche künftig 
im gesamten Anwendungsbereich der GASP ermöglicht wird.13 

Die Aufnahme dieser Evolutivklauseln ist zu begrüßen; sie erlaubt eine schritt-
weise Anpassung der Entscheidungsverfahren entsprechend der Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten zur förmlichen Einschränkung ihrer außenpolitischen Entschei-
dungshoheit. Hiernach kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der tagespoliti-
schen Praxis im Idealfall die Grundlage für einen schrittweisen Übergang zu Mehr-
heitsentscheidungen bereiten – zumal für besonders sensible Beschlüsse mit militä-
rischen und verteidigungspolitischen Bezügen dauerhaft eine einstimmige 

 
10  Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen nach Art. 23 Abs. 2 EUV-Nizza greifen nur dort, wo 

zuvor einstimmig eine europäische Position vereinbart wurde und sind dauerhaft durch die 
Kodifizierung einer modifizierten Fassung des Luxemburger Kompromisses relativiert. 

11  Vgl. Art. 31 Abs. 2 Sps. 2 EUV-Liss. und entsprechend zuvor Art. III-300 Abs. 2 Buchst. b 
VVE; die frühere Ausweitung qualifizierter Mehrheitsentscheidungen gemäß Art. 23 Abs. 2 
EUV-Nizza aufgrund des Vertrags von Amsterdam bewirkte keine Änderung des Abstim-
mungsverhaltens in der Verfassungswirklichkeit; näher Regelsberger (Fn. 9), S. 118 ff. 

12  Unklar bleibt das Verhältnis der speziellen Regelung hinsichtlich eines einstimmigen Be-
schlusses des Europäischen Rats in Art. 31 Abs. 3 EUV-Liss. zum vereinfachten Vertragsän-
derungsverfahren des Art. 48 Abs. 7 EUV-Liss., das ausdrücklich die GASP einbezieht, 
zugleich jedoch eine ergänzende Einspruchsmöglichkeit der nationalen Parlamente vorsieht; 
wegen der ausdrücklichen Nennung der GASP in beiden Vorschriften fällt eine Abgrenzung 
im Wege der Auslegung nicht notwendig zu Gunsten der lex specialis der GASP aus; in der 
Praxis ist die Unterscheidung relativiert, weil insbesondere die britische Regierung ihre Zu-
stimmung im Europäischen Rat innerstaatlich in beiden Fällen von einer Zustimmung des 
Parlaments abhängig macht; vgl. House of Commons Foreign Affairs Select Committee: Fo-
reign Policy Aspects of the Lisbon Treaty, 3rd Report, Session 2007/8, 
http://www.parliament.uk, Rn. 88. 

13  Nach der speziellen Bestimmung der Art. 333 Abs. 1, 329 AEUV-Liss. besteht kein formelles 
Einspruchsrecht der nationalen Parlamente gegen die Ausweitung qualifizierter Mehrheitsent-
scheidungen im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit, die allgemein den Vorzug besitzt 
zögernde Mitgliedstaaten nicht zu umfassen und mithin auch einstimmige Beschlüsse leichter 
ermöglicht; allerdings ist die Teilnahme möglichst vieler Mitgliedstaaten in der Außenpolitik 
aus strukturellen Gründen besonders wichtig; ausführlicher Thym (Fn. 4), S. 52-58 und zur 
begrenzten außenpolitischen Flexibilität des Nizzaer Vertragswerks ders., Ungleichzeitigkeit 
und europäisches Verfassungsrecht (2004), S. 159 ff. (online unter 
http://www.ungleichzeitigkeit.de). 
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Beschlussfassung gilt und die modifizierte Kodifizierung des Luxemburger Kom-
promisses in allen anderen Fällen eine rechtliche „Notbremse“ aus „wesentlichen 
Gründen der nationalen Politik“ bereitstellt.14 Die intergouvernementale Kontrolle 
der Mitgliedstaaten über die GASP wird abgesichert durch den nahezu vollkomme-
nen Ausschluss der supranationalen Organe. Bei der entsprechenden Stellung von 
Kommission, Parlament und Gerichtshof wird der begrenzte Reformeifer des Ver-
fassungsprozesses besonders deutlich. In bemerkenswerter Kontinuität wird die 
intergouvernementale Entscheidungsfindung in der GASP fortgeführt – im Vertrag 
von Lissabon nicht anders als im Verfassungsvertrag.15 

Dessen ungeachtet sei davor gewarnt, die Bedeutung von Handlungsformen und 
Entscheidungsverfahren für die GASP zu überschätzen.16 Es besteht ein sachlicher 
Unterschied zur supranationalen Integrationsmethode des EG-Vertrags: Letztere 
beruht auf einer Verrechtlichung der Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten; 
dieses Modell kann die Union nicht einseitig auf ihre internationalen Beziehungen 
übertragen. Selbst wenn alle Mitgliedstaaten einen GASP-Rechtsakt in der Praxis 
befolgen, als ob es sich um einen unmittelbar anwendbaren supranationalen Rechts-
akt handelte, ist das keine hinreichende Erfolgsbedingung europäischer Außenpoli-
tik. Iran wird nicht auf sein Atomprogramm verzichten, weil die EU eine Gemein-
same Position diesen Inhalts annimmt und im Amtsblatt veröffentlicht. Stattdessen 
verlangt erfolgreiche Außenpolitik ein politisches Engagement, das die Verständi-
gung auf strategische Zielsetzungen verbindet mit der Entwicklung und beständigen 
Anpassung von Methoden ihrer Durchsetzung. Erfolgreiche europäische Außenpoli-
tik erfordert eine sachliche Klugheit des strategischen Vorgehens und die politische 
Unterstützung der Mitgliedstaaten – nicht notwendig eine Rechtsförmlichkeit der 
Binnenbeschlüsse.17  

Aus der Beibehaltung der zweiten Säule aufgrund des Vertrags von Lissabon 
folgt: Die Sprache und Struktur des Vertragswerks stellen einen Integrationsrück-
schritt dar, nicht aber die Substanz der Bestimmungen; diese begründeten schon im 

 
14  Zur Kodifizierung des Luxemburger Kompromisses Art. 31 Abs. 2 EUV-Liss., der zugleich 

von „wesentlichen“ statt den bisherigen „wichtigen“ Gründen spricht; entsprechend zuvor 
Art. III-300 Abs. 2 VVE und Art. 23 Abs. 2 EUV-Nizza. Zum Ausschluss qualifizierter 
Mehrheitsentscheidungen bei militärischen und verteidigungspolitischen Bezügen Art. 31 
Abs. 4, 48 Abs. 7 EUV-Liss. und Art. 333 Abs. 2 AEUV-Liss. und zu deren Reichweite 
Thym, ebd. 167-169; zuvor ebenso Art. I-41 Abs. 4, III-300 Abs. 4, 422 Abs. 3 VVE und 
Art. 23 Abs. 2 EUV-Nizza. 

15  Bemerkenswert ist der nahezu umfassende Ausschluss des Europäischen Parlaments nach 
Art. 36 EUV-Liss., Art. III-304 VVE und Art. 21 EUV-Nizza, welche im wesentlichen der 
Regelung in der Einheitlichen Europäischen Akte entsprechen; ausführlicher Thym, EFA Rev. 
11 (2006), 109. Ähnliches gilt für den Gerichtshof, der nach Art. 275 AEUV-Liss., Art. III-
376 VVE nur für Sanktionsbeschlüsse eine gegenüber Art. 46 EUV-Nizza erweiterte Zustän-
digkeit erfährt; näher Garbagnati Ketvel, ICLQ 56 (2006), 77. 

16  Die Grenzen rechtlicher Integration in der GASP bestätigt Cremer, EuGRZ 2004, 587 
(589 f.). 

17  Hierzu wiederum Thym (Fn. 8), Abschnitt IV.3 (i.E.). 
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Verfassungsvertrag keine Supranationalisierung der GASP. Es bleibt bei der inter-
gouvernementalen Zusammenarbeit im Rahmen der GASP, die aufgrund eines in-
krementellen Wandels durch Fortschreibung früherer Reformen schrittweise das 
Verfassungsrecht der europäischen auswärtigen Gewalt ausbaut. 

II. Umbenennung des Außenministers 

Der Posten des Außenministers und die Einrichtung eines Auswärtigen Dienstes 
sind die zentralen Errungenschaften des Verfassungsvertrags im Bereich der auswär-
tigen Gewalt. Hierdurch soll das kompetitive Nebeneinander von Kommission und 
Rat beendet werden und der europäischen Außenpolitik Gehirn und Stimme verlie-
hen werden. Auch insoweit begründet der Vertrag von Lissabon einen sprachlichen 
Reformrückschritt, bewahrt jedoch die inhaltliche Substanz des Verfassungsver-
trags. Es kommt zu einer Umbenennung des „Außenministers der Union“ (Union 

Minister for Foreign Affairs) in einen „Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik“ (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Secu-

rity Policy)18 – eine insoweit missverständliche Bezeichnung als seine Zuständigkeit 
anders als beim gegenwärtigen „Hohen Vertreter für die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik“ (High Representative for the Common Foreign and Security 

Policy) gerade nicht auf die GASP nach dem EU-Vertrag beschränkt ist, sondern die 
supranationalen Außenbeziehungen umfasst. 

Die Änderung des Titels ist zuerst eine Reaktion auf den Wunsch verschiedener 
Regierungen, sprachlich die Integrationsschraube zu lockern, um auf einer symboli-
schen Ebene vom Verfassungsvertrag und dem politischen Versprechen eines Refe-
rendums zu dessen Ratifikation abzurücken. Es würde jedoch zu kurz greifen, die 
Namensänderung aufgrund einer streng juristischen Betrachtung als irrelevant bei-
seite zu schieben. Wenn es nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen zutrifft, 
dass Außenpolitik anders als Binnenrechtssetzung nicht in erster Linie durch die 
Bewirkung von Rechtsfolgen geprägt ist, sondern ein politisches Engagement ver-
langt, das inhaltliche Positionen aufgrund diplomatischen Vorgehens durchsetzt, 
bewirkt die Namensänderung reale Folgen. Die konstruktivistische Denkschule der 
Politikwissenschaft hilft beim Verständnis, dass die soziale Konstruktion der euro-
päischen Außenpolitik einen wichtigen Beitrag zum schrittweisen Erfolg der GASP 
in den vergangenen Jahren leistete. Die Zusammenarbeit der beteiligten Akteure und 
ihre Wahrnehmung in den Augen der Öffentlichkeit und von Drittstaaten werden 
durch Selbstverständnis und Präsentation des europäischen Handelns beeinflusst.19 

 
18  So die offizielle Amtsbezeichnung in Art. I-28 VVE im Vergleich zur neuen Bestimmung des 

Art. 18 EUV-Liss.; man beachte, dass in der englischen Sprachfassung der Unterschied zur 
nachfolgend aufgeführten Bezeichnung des gegenwärtigen Hohen Vertreters sichtbarer ist. 

19  Vgl. zumeist aufgrund einer Verbindung konstruktivistischer Ansätze mit Erklärungsmodel-
len des Realismus und des Institutionalismus Glarbo, Reconstructing a CFSP, in: Christian-
sen/Jørgensen/Wiener (Hrsg.), The Social Construction of Europe (2001), S. 140 (142), 
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Hiernach unterstützt allein die Bezeichnung „Außenminister“ die Effektivität euro-
päischer Außenpolitik – umgekehrt bedeutet der bewusste Verzicht auf den Titel, 
dass die reale Wirkungskraft der Symbolik nicht eintritt.  

Dessen ungeachtet kann man darüber streiten, ob die Bezeichnung „Hoher Vertre-
ter“ die Befugnisse des bisherigen Außenministers nicht besser kennzeichnet. Ge-
genwärtig ist die vertragliche Rolle des Hohen Vertreters auf die Unterstützung des 
Ratsvorsitzes beschränkt und er darf eigenständige Repräsentationsaufgaben nur 
„auf Ersuchen“ des Rates wahrnehmen.20 Hieran ändert sich unter Geltung des Ver-
fassungsvertrags und in seiner Folge des Vertrags von Lissabon nichts grundlegen-
des: Der Hohe Vertreter und vormalige Außenminister bleibt von der regelmäßig 
einstimmigen Zustimmung der Mitgliedstaaten zu außenpolitischen Maßnahmen 
abhängig; ohne Zustimmung des Rates darf er keine eigenen Initiativen im Namen 
der Union starten. Die Existenz eines Außenministers hätte die Spaltung Europas 
während des Irak-Kriegs nicht verhindert; mangels Einigkeit im Rat wäre Europas 
Stimme stumm geblieben. Aus diesem Grund sollte die Reformdebatte keinesfalls 
auf die greifbare Frage der Außenvertretung beschränkt bleiben, sondern die vorste-
hend ausgeführten Grundlagen der auswärtigen Gewalt gleichberechtigt in die Ana-
lyse einbeziehen. 

Gleichwohl unternimmt der Vertrag von Lissabon in Fortfolge des Verfassungs-
vertrags einige bedeutsame Neuerungen, welche in der Verfassungswirklichkeit eine 
weitere Stärkung des Hohen Vertreters bewirken könnten – entsprechend der Er-
kenntnis, dass Javier Solana beträchtlichen Einfluss gewann und vom Rat wieder-
holt mit wichtigen diplomatischen Missionen betraut wurde. Insbesondere die Lei-
tung der neuen Ratsformation „Auswärtige Angelegenheiten“ und die generalisierte 
Vertretungsbefugnis anstelle der Ratspräsidentschaft, sein außenpolitisches Vor-
schlagsrecht, die Übersicht über die Durchführung der GASP und der Zugriff auf 
den ministerialbürokratischen Unterbau im Europäischen Auswärtigen Dienst be-
wirken eine Vielfalt an Einflussmöglichkeiten an den Schaltstellen außenpolitischen 
Handelns, welche dem Außenminister eine institutionelle Schlüsselstellung si-
chern.21 Hinzu treten seine Befugnisse als Vizepräsident der Kommission gemäß 

 
Øhrgaard, International Relations or European Integration: Is the CFSP sui generis?, in: Ton-
ra/Christiansen (Hrsg.), Rethinking European Union Foreign Policy (2004), S. 26 (28-32) und 
aus der deutschen Literatur Bedarff/Jakobeit, Die GASP der EU aus der Perspektive von poli-
tikwissenschaftlichen Integrationstheorien, in: Bruha/Nowak (Hrsg.), Die Europäische Union: 
Innere Verfasstheit und globale Handlungsfähigkeit (2006), S. 183 (190 ff.). 

20  Vgl. Art. 26, 18 Abs. 3 EUV-Nizza, wonach die Vertretung der GASP im ersten Zugriff der 
Ratspräsidentschaft obliegt. 

21  Zum Vorsitz im Rat Art. 18 Abs. 3 EUV-Liss., zur Außenvertretung Art. 27 Abs. 2 EUV-
Liss., zur Initiative Art. 27 Abs. 1 EUV-Liss., zur Durchführung Art. 18 Abs. 2 EUV-Liss. 
sowie die Einzelbestimmungen der Verteidigungspolitik, zum Auswärtigen Dienst Art. 27 
Abs. 3 EUV-Liss.); weiterführend die ausführliche Kommentierung von Cremer, in: Cal-
liess/Ruffert (Hrsg.), Verfassung der Europäischen Union. Kommentar der Grundlagenbe-
stimmungen (2006), Art. I-28 Rn. 8 ff. 
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Artikel 18 Absatz 4 EUV-Lissabon mit den einhergehenden Vorrechten bei der 
Ausarbeitung, Annahme und Durchführung der supranationalen Außenbeziehungen. 

Viel wird von der Handhabung der neuen Vorschriften in der Praxis abhängen. 
Das gilt nicht nur für die Vorrechte des Hohen Vertreters bei der außenpolitischen 
Entscheidungsfindung, sondern entsprechend für das Verhältnis des Hohen Vertre-
ters zu seinen beiden Heimatinstitutionen Rat und Kommission. Tatsächlich beendet 
der Lissaboner Vertrag die aktuelle Troika europäischer Außenvertretung (Hoher 
Vertreter, Vorsitz des Rates und Kommissar mit dem Portfolio der Außenbeziehun-
gen) durch die Zusammenführung der unterschiedlichen Funktionen in Form einer 
Personalunion. Konzeptionell kennzeichnet das Projekt sein institutioneller Pragma-
tismus und die Verknüpfung supranationaler und intergouvernementaler Integrati-
onspräferenzen.22 Das neue Amt erreicht eine Zusammenlegung der externen Vertre-
tungsfunktion, ohne die zu Grunde liegende Kompetenzverteilung zwischen den 
beteiligten Organen zu verändern. Aufgrund seines „Doppelhuts“ erhält der Außen-
minister im Anwendungsbereich der GASP seine Aufträge vom Rat, während er als 
Vizepräsident der Kommission in die supranationale Entscheidungsfindung der EG-
Außenbeziehungen integriert ist.23 

Es bleibt dem Praxistest vorbehalten, ob eine solche Konstruktion in der Verfas-
sungswirklichkeit erfolgreich sein kann, wenn der Außenminister aufgrund seines 
„Doppelhuts“ zwischen den Organen in einer Grauzone unklarer Verantwortlichkeit 
und doppelter Loyalität verbleibt.24 Zusätzliche Komplikationen bewirkt der neue 
Präsident des Europäischen Rates. Wenn dieser „auf seiner Ebene“25 die Außenver-
tretung der GASP übernimmt und ergänzend der Präsident der Kommission seine 
supranationale Vertretungsmacht in Anspruch nimmt, gefährdet dies das Ziel einer 
einheitlichen Stimme Europas. Erneut könnte eine Vielheit der Außenvertretung den 
Mehrwert der erstrebten Einheitlichkeit verhindern. Umso wichtiger ist die Verstän-
digung auf die Realisierung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes, welcher den 
institutionellen Doppelhut des Hohen Vertreters auf Ebene der Ministerialbürokratie 
durch eine Zusammenlegung von Dienststellen der Kommission und des Rates 
nachzeichnet. Anstelle des vielfachen Gegeneinanders könnte ein neues Miteinander 
der Institutionen den Weg bereiten für eine kohärente und schlagkräftige europäi-
sche Außenpolitik, welche die intergouvernementale GASP verbindet mit den sup-
ranationalen Außenbeziehungen der Handels-, Entwicklungs- und Nachbarschafts-
politik.26 

 
22  Stellvertretend Hofmann/Wessels, integration 2008, 3 (7). 
23  So ausdrücklich Art. 18 Abs. 2, 4 EUV-Liss. sowie die Analyse der Vorgängerbestimmungen 

von Thym (Fn. 4), S. 60-65, Grevi (Fn. 1), S. 788-795 und Hummer, Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik sowie Solidaritätsklausel, in: ders./Obwexer (Hrsg.), Der Vertrag über 
eine Verfassung für Europa (2007), S. 307 (313 ff.). 

24  Näher Thym, ELJ 10 (2004), S. 5 (18-22). 
25  Art. 15 Abs. 6 EUV-Liss.; weiterführend Blavoukos/Bourantonis/Pagoulatos, JCMS 45 

(2007), 231. 
26  Art. 27 Abs. 3 EUV-Liss. normiert nur eine Vertragsgrundlage für die teilweise Zusammen-

legung von Ratssekretariat sowie einzelnen Generaldirektionen der Kommission; die überaus 
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Hieraus folgt als Fazit: Die Umbenennung des „Außenministers“ in „Hoher Ver-
treter“ ändert zwar nicht die institutionellen Vorrechte von Rat und Kommission, 
wohl aber die reale Wirkungskraft als Katalysator einer einheitlichen Außenpolitik. 
Hiernach begründet die Zusammenführung der auswärtigen Vertretungsfunktion im 
Hohen Vertreter und deren Unterstützung durch den Europäischen Auswärtigen 
Dienst eine große Errungenschaft des Lissaboner Vertrags. Das Ausmaß des Erfol-
ges wird maßgeblich von der Handhabung in der Praxis abhängen. 

III. Ausformulierung der Verteidigungspolitik 

In den vergangenen 8 Jahren gehörte die dynamische Entwicklung der Europäischen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) zu den großen Wachstumsfeldern 
europäischer Politik. Fortschreitend wurden die verteidigungspolitischen Hand-
lungsinstrumente ausgebaut und erste zivile und militärische Krisenbewältigungs-
operationen auf dem europäischen Kontinent und in Übersee durchgeführt.27 Als 
Grundlage dient bislang die Bestimmung des Artikels 17 EUV-Nizza, der in allge-
meinen Worten die verteidigungspolitischen Zuständigen der Europäischen Union 
umschreibt. Erst der Verfassungsvertrag und in seiner Folge der Vertrag von Lissa-
bon unternehmen den Versuch, die Entwicklungsdynamik der ESVP textlich einzu-
fangen und in modifizierender Kodifikation im Wortlaut des Vertragstexts als Ge-
meinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) zu verankern – entspre-
chend dem Modell einer ausgreifenden textlichen Vorformung neuer 
Integrationsschritte im EG-Vertrag.28  

Eine nähere Betrachtung zeigt jedoch, dass die neuen Bestimmungen als Mo-
mentaufnahme keine Neuausrichtung der ESVP/GSVP bewirken. Dies folgt aus dem 
Nachvollzug allgemeiner Entwicklungen und der fehlenden Durchschlagskraft kon-
stitutioneller Neuerungen. Insbesondere die Europäische Verteidigungsagentur ist 
kein Produkt der Verfassungsdiskussion und wurde zwischenzeitlich aufgrund eines 
Sekundärrechtsakts umgesetzt.29 Eher umgekehrt: In dem Bemühen die institutionel-
le und politische Dynamik der ESVP im Verfassungstext nachzuvollziehen, über-

 
bedeutsamen Einzelheiten werden im Durchführungsbeschluss festgelegt werden; ausführli-
cher zu möglichen Modellen Hummer (Fn. 23), S. 316-320, Grevi (Fn. 1), S. 796-800, M. 
Müngersdorff, Die Einrichtung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes, in: Niedobitek/ 
Ruth (Hrsg.), Die neue Union. Beiträge zum Verfassungsvertrag (2007), S. 95-112 und 
Lieb/Maurer, Europas Rolle in der Welt stärken, SWP-Studie S15, 2007, http://www.swp-
berlin.org. 

27  Vgl. die monografischen Darstellungen von Graf von Kielmannsegg, Die Verteidigungspoli-
tik der Europäischen Union (2005), Dietrich, Europäische Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik (ESVP) (2006) und Kleine, Die militärische Komponente der ESVP (2005). 

28  Vgl. Art. 42-46 EUV-Liss. und zuvor Art. I-41, III-309-312 VVE. 
29  Siehe Gemeinsame Aktion 2004/551/GASP des Rates (ABl. 2004 L 245, 17) sowie künftig 

Art. 30 EUV-Liss. sowie zuvor Art. III-311 VVE. 
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nahm der Konvent den Vorschlag ihrer Einrichtung aus der politischen Debatte, 
stieß diese aber nicht an. Auch andere zentrale Reformschritte der ESVP, wie die 
Einrichtung von battle groups oder der civilian military cell als Keimzelle eines EU-
Hauptquartiers, werden derzeit ohne ausdrückliche Erwähnung im Vertragstext 
verwirklicht.30 Insoweit ist der Lissaboner Vertrags bei seinem Inkrafttreten bereits 
von der Wirklichkeit eingeholt. 

Der Versuch des Europäischen Konvents, aufgrund verfassungsrechtlicher Vor-
gaben eine weitergehende Entwicklungsdynamik der ESVP/GSVP anzustoßen, 
wurde im Kontext des Irak-Kriegs ausgebremst. Nur begrenzt geht die Übertragung 
der Durchführung von Militärmissionen auf eine Gruppe von Mitgliedstaaten über 
die gegenwärtige Praxis hinaus und begründet zudem eine unklare Verteilung politi-
scher Verantwortung zwischen dem Rat unter Einschluss aller Mitgliedstaaten und 
der beauftragten Koalition.31 Vor allem jedoch verfehlt die Ständige Strukturierte 
Zusammenarbeit ihr Ziel durch „anspruchsvollere Kriterien ... im Hinblick auf Mis-
sionen mit höchsten Anforderungen ... weiter gehende Verpflichtungen“ zu verein-
baren.32 Ursprünglich sollte durch verbindliche Verpflichtungen, qualifizierte Mehr-
heitsentscheidungen und benchmarks nach dem Vorbild der Konvergenzkriterien der 
Währungsunion ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der militärischen Fähigkei-
ten geleistet werden, auf welche die ESVP angesichts der Ausrüstungsdefizite der 
europäischen Streitkräfte dringend angewiesen ist. Ihr Strukturmerkmal war neben 
der Verbindlichkeit die Flexibilität: nur ausgewählte Mitgliedstaaten sollten an der 
Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit teilhaben.33 

Tatsächlich spiegelt der Vertragstext des Artikels 46 EUV-Lissabon die ursprüng-
lichen Ambitionen wider und kann bei einer unbefangenen Lektüre als Teilverge-
meinschaftung der Rüstungspolitik und mithin als erster Schritt zu einer europäi-
schen Armee verstanden werden. Allerdings widersetzte sich das „neue Europa“ 
einer möglichen Loslösung einer Gruppe von Mitgliedstaaten aus den gemeinsam 
kontrollierten EU-Strukturen zur Verbesserung der militärischen Fähigkeiten nach 
Maßgabe der flexiblen Arrangements der Ständigen Strukturierten Zusammenar-
beit.34 Im heutigen Protokoll (Nr. 4) über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 
wird das Entwicklungspotential der Vertragsbestimmungen durch klare Vorgaben 
eingefangen, welche als Bestandteil des Primärrecht nur im Wege einer Vertragsän-

 
30  Hierzu Auvret-Finck, Les moyens de la force armée, in : Azoulai/Burgorgue-Larsen (Hrsg.), 

L’Autorité de l’Union européenne (2006), S. 183 (190-198). 
31  Vgl. Art. 44 EUV-Liss. und der Verweis auf eine unklare Verantwortungsteilung bei Graf 

von Kielmannsegg (Fn. 27), S. 415-418; die Regelung des Art. 44 Abs. 2 EUV-Liss. zur Ko-
operation von Rat und handelnden Mitgliedstaaten ist eher Beschreibung denn Lösung des 
Problems. 

32  Zitat nach Art. 27 Abs. 6 EUV-Liss.; ausführlicher Art. 46-EUV-Liss. sowie das Protokoll 
(Nr. 4) über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit; zuvor entsprechend Art. I-41 Abs. 6, 
Art. III-312 VVE sowie das Protokoll (Nr. 23) zum Verfassungsvertrag. 

33  Vgl. den ursprünglichen Vorschlag des deutsch-französischen Außenministerduos de Ville-
pin/Fischer, Gemeinsame deutsch-französische Vorschläge für den Europäischen Konvent 
zum Bereich ESVP, 22. 11. 2002, Konvents-Dok. CONV 422/02. 

34  Näher die politische Analyse bei Howort, EFA Rev. 9 (2004), 482 (486-492). 
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derung modifiziert werden können.35 Hiernach entsprechen die neuen Vertragsbe-
stimmungen weitgehend der bisherigen Praxis und entfalten keine nachhaltige Dy-
namisierung der europäischen Verteidigungspolitik.36 

Für die Zukunft der Sicherheits- und Verteidigungspolitik gilt: Die umfassenden 
Vertragsbestimmungen bewirken entgegen dem ersten Anschein keine konstitutio-
nellen Entwicklungsimpulse. Stattdessen schreiben sie den status quo als Moment-
aufnahme fest. Auch in Zukunft wird die Dynamik der ESVP/GSVP in erster Linie 
von politischen Entscheidungen abhängen. 

IV. Kollektive Verteidigung und Solidaritätsklausel 

Angesichts der Unwahrscheinlichkeit eines bewaffneten Angriffs auf das Unionsge-
biet klammert die ESVP die Landesverteidigung bislang pragmatisch aus und kon-
zentriert sich auf die Herausforderungen der zivilen und militärischen Krisenbewäl-
tigung nach Maßgabe der sogenannten Petersberg-Aufgaben. Diese vorrangige Aus-
richtung am Krisenmanagement ändern der Verfassungsvertrag und der Vertrag von 
Lissabon nicht: Im Vordergrund der verfassungsrechtlichen Konzeption der 
ESVP/GSVP steht die umfassende Krisenbewältigung unter Einschluss humanitärer 
Aufgaben, der Konfliktverhütung bis hin zu „Kampfeinsätzen“ und der Post-
Konflikt-Stabilisierung, aufgrund derer jeweils auch „zur Bekämpfung des Terro-
rismus beigetragen werden (kann).“37 Eine Ausweitung der ESVP auf die Landes-
verteidigung verblieb unter dem Vorbehalt einer Zustimmung der Mitgliedstaaten; 
rechtliche Beistandspflichten waren auf den NATO-Vertrag und die WEU be-
schränkt.38 

Wenn der Verfassungsprozess einen Schritt weiter die kollektive Beistandspflicht 
in den EU-Rahmen überführt, verdeutlich dies die verteidigungspolitischen Ambiti-
onen des Vertragswerks. Allerdings war die Unionsierung der Beistandspflicht nur 

 
35  Das vereinfachte Änderungsverfahren für materielle Vertragsbestimmungen nach Art. 48 

Abs. 6 EUV-Liss. erstreckt sich nicht auf die Verteidigungspolitik; zur kontroversen Entste-
hungsgeschichte mit wiederholten Änderungen des Wortlauts im Konvent und der nachfol-
genden Regierungskonferenz Bribosia, Les Nouvelles formes de flexibilité en matière de 
défense, in: Amato/ders./de Witte (Fn. 1), S. 835 (840-842). 

36  Zum Inhalt der schließlich vereinbarten Regelungen Bribosia, ebd. 842 ff., Graf von Kiel-
mannsegg (Fn. 27), S. 429 ff. und Wessel, Differentiation in EU Foreign, Security and De-
fence Policy, in: Trybus/White (Hrsg.), European Security Law, 2007, S. 225 (234-236). 

37  Vgl. den im Vergleich zu Art. 17 Abs. 2 EUV-Nizza erweiterten Katalog des Art. 43 Abs. 1 
EUV-Liss. und Art. III-309 Abs. 1 VVE, der im Ergebnis keine rechtliche Ausweitung der 
Handlungsmöglichkeiten bewirkt, sondern den Umfang der Einsatzoptionen sprachlich aus-
differenziert; so zutreffend Graf von Kielmannsegg, CML Rev. 44 (2007), 629 (644-647). 

38  Siehe Art. 17 Abs. 1 EUV-Nizza und die Beistandspflicht nach Art. 5 NATO-Vertrag und 
Art. V des modifizierten Brüsseler Vertrags zur Gründung der WEU, der als Rechtspflicht 
auch nach der Einstellung deren operativer Tätigkeiten im Jahr 2000 fortbesteht; näher auch 
Thym, DVBl. 2000, 676-682. 



184 

nach Maßgabe eines Kompromisses erreichbar, der insbesondere die Neutralität von 
Österreich, Schweden, Finnland, Irland, Zypern und Malta unberührt ließ. Entgegen 
dem ursprünglichen Vorschlag eines formalisierten Opt-outs integrierten die Regie-
rungskonferenzen 2004 und 2007 zwar die Beistandsklausel auf Grundlage des 
WEU-Vorbilds in den Vertragstext – allerdings ergänzt um die salvatorische Klau-
sel, dass diese „den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
bestimmter Mitgliedstaaten unberührt (lässt).“39 Diese offene Formulierung belässt 
den Umfang der verfassungsrechtlichen Beistandspflicht im Unklaren, begründet 
aber gerade wegen dieser Unschärfe einen tragfähigen Kompromiss.  

Die Offenheit der Beistandspflicht gewährt den neutralen Mitgliedstaaten eine 
hinreichende Flexibilität zur Wahrung und Fortentwicklung ihrer Neutralität, ohne 
ihre Teilnahme an der ESVP grundsätzlich in Frage zu stellen.40 Zugleich sichert die 
allgemeine Formulierung des unberührten „besonderen Charakters der Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten“ den vielfach angenommen 
Vorrang der NATO für die kollektive Verteidigung des Bündnisgebietes gegen be-
waffnete Angriffe41 – ohne dass die neue Bestimmung einen Beitrag zur weiteren 
Klärung des Verhältnisses von Union und Allianz leistet. Tatsächlich begründet die 
zunehmende Überschneidung der Aufgaben von EU und NATO eine zentrale Her-
ausforderung für die künftige europäische Sicherheitsarchitektur, welche der Verfas-
sungsprozess im Wissen um die unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaaten 
bewusst ausklammerte. Da der neue Vertragstext zugleich keinerlei Vorkehrungen 
trifft, wie im Verteidigungsfall die EU-Bündnisklausel umgesetzt werden soll, dürfte 
rein faktisch die Hauptverantwortung bei der NATO verbleiben.42 Gleichwohl mar-
kiert die kollektive Beistandspflicht die verteidigungspolitischen Ambitionen der 
Union und bleibt insoweit ein bemerkenswertes Detail. 

Aus einem anderen Grund beachtenswert ist die Überlegung der Konventsarbeits-
gruppe zur Verteidigungspolitik, die kollektive Verteidigungsklausel durch eine 
Solidaritätsklausel bei Terroranschlägen und Naturkatastrophen zur ergänzen.43 Es 
ist dies der Versuch, die oft beschworene Überwindung der klassischen Unterschei-
dung von innerer und äußerer Sicherheit in konkrete verfassungsrechtliche Vorga-
ben zu überführen und zu einer „kleinen Beistandspflicht“44 auszubauen. Das Er-

 
39  Art. 42 Abs. 7 EUV-Liss. und zuvor Art. I-41(7) VVE; zur Interpretation im Lichte der Ent-

stehungsgeschichte Hummer (Fn. 23), S. 332-335 und Wessel (Fn. 37), S. 238-241. 
40  Cremer (Fn. 21), Art. I-41 Rn. 18 verweist auf die Möglichkeit eines „schleichenden Wan-

dels“, der in den meisten neutralen Mitgliedstaaten aktuell zu beachten ist; konkret am Bei-
spiels Österreich Rehrl, (Ö)ZÖR 2005, 31-54. 

41  So zutreffend Heimeshoff, Beistands- und Solidaritätsklausel im Vertrag über eine Verfas-
sung für Europa, in: Niedobitek/Ruth (Fn. 26), S. 75 (82 f.). 

42  Instruktiv die Analysen von Naert, Journal of Conflict and Security Law 10 (2005), 187 
(192 ff.), Krieger, Common European Defence: Competition or Compatibility with NATO?, 
in: Trybus/White (Fn. 36), S. 174-197 und Reichard, The EU-NATO Relationship: A Legal 
and Political Perspective (2006), S. 171-224. 

43  Zur Diskussion den Schlussbericht der Gruppe VIII „Verteidigung“, 16. 12. 2002, Konvents-
Dok. CONV 461/02, Rn. 56 ff. 

44  Von Kielmannsegg (Fn. 27), S. 252. 
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gebnis des Artikels 222 EU-Arbeitsweise-Vertrag ist freilich eher enttäuschend: 
Zwar umfasst er große Worte vom Handeln „im Geist der Solidarität“ und selbst 
militärische Mittel werden angesprochen.45 In der Sache wird sodann ein jeder Bei-
stand vom Ersuchen des betroffenen Mitgliedstaats abhängig gemacht und der Uni-
on und den Mitgliedstaaten nur eine allgemeine Unterstützungspflicht im Rahmen 
ihrer Mittel und Möglichkeiten auferlegt.46 Neue Kompetenzen ergeben sich aus der 
Solidaritätsklausel nicht. Daher ist es verfassungsrechtlich auch unproblematisch, 
dass der Europäische Rat eine Woche nach dem Terroranschlag in Madrid die Soli-
daritätsklausel mit zwei Modifikationen politisch bereits in Kraft setzte.47 

Als Fazit gilt festzuhalten: Die Normierung einer kollektiven Beistandspflicht un-
terstreicht trotz bewusster Unklarheiten der rechtlichen Reichweite die verteidi-
gungspolitischen Ambitionen der Union, welche zunehmend den Aufgabenbereich 
der NATO berühren. Dagegen verfehlt die Solidaritätsklausel ihr Ziel einer verfas-
sungsrechtlichen Normierung der Überschneidung von innerer und äußerer Sicher-
heit und bleibt auf eine allgemeine Unterstützungspflicht beschränkt.  

V. Kohärenz des auswärtigen Handelns 

Es bleibt eine wichtige Herausforderung der europäischen Politik, ihre außenpoliti-
schen Handlungsinstrumente aufeinander abzustimmen und durch ein möglichst 
kohärentes Auftreten eine maximale Wirkung zu erreichen. Dies gilt in besonderer 
Weise für das Nebeneinander intergouvernementaler Außenpolitik und supranatio-
naler Außenbeziehungen gemäß der vertraglich normierten Kohärenzpflicht.48 Diese 
wird durch den Lissaboner Vertrag in doppelter Hinsicht konkretisiert. Zum einen 
verknüpft der Verfassungsprozess in weitgehender Kodifizierung der bisherigen 
Rechtslage die verschiedenen Segmente des auswärtigen Handelns in einem ge-
meinsamen Vertragsteil mit übergreifenden Zielvorgaben.49 Hierdurch wird die 
Bedeutung der Außenbeziehungen als einem eigenständigen Handlungsfeld europäi-
scher Politik im Verfassungstext nachvollzogen und gemeinsamen Zielen unter-
stellt.50 Programmatisch bestimmt der einleitende Satz von Artikel 21 EUV-Liss.: 
„Die Union lässt sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene von den Grund-

 
45  Ebenso wie Art. 222 AEUV-Liss. zuvor Art. I-43, III-329 VVE. 
46  Näher Heimeshoff (Fn. 41), S. 88-92, Hummer (Fn. 23), S. 337 f. und M. Sossai, The Anti-

Terror Dimension of ESDP, in: Trybus/White (Fn. 36), S. 157 (168-172). 
47  Hierzu Sossai, ebd. und Reichard, ZEuS 2004, 313. 
48  Siehe die jeweilige Normierung in Art. 3 UAbs. 2 EUV-Nizza, Art. 21 Abs. 3 EUV-Liss. und 

Art. III-292 Abs. 3 VVE. 
49  Vgl. die nunmehr auf zwei Verträge verteilten Bestimmungen der Art. 21-46 EUV-Liss. und 

Art. 205-222 AEUV-Liss. gemäß der Einheitlichkeit der Art. III-292-329 VVE. 
50  Zu rechtlichen Implikationen Cremona (Fn. 4), S. 1348-1350 und Müller-Graff, Die primär-

rechtlichen Grundlagen der Außenbeziehungen, in: ders. (Hrsg.), Die Rolle der erweiterten 
Europäischen Union in der Welt, 2006, S. 11 (19 ff.). 
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sätze leiten, die für ihre eigene Entstehung, Entwicklung und Erweiterung maßge-
bend waren und denen sie auch weltweit zu stärkerer Geltung verhelfen will.“ 

Zugleich begründet der Hohe Vertreter aufgrund seines „Doppelhuts“ eine institu-
tionelle Verkörperung des neuen Miteinanders der verschiedenen Politikbereiche. 
Gleiches gilt für den Europäischen Auswärtigen Dienst, der als ministerialbürokrati-
scher Unterbau einer möglichst kohärenten Außenpolitik und einem einheitlichen 
Auftreten der Europäischen Union den Weg bereitet.51 Hierdurch werden die bishe-
rigen Reibungsverluste zwischen den Säulen im Idealfall zu einer neuen Stärke 
durch Einheit gebündelt.52 Allgemein gilt zu beachten, dass Europäische Union 
heute auf das ganze Spektrum außenpolitischer Instrumente zurückgreifen kann: von 
der Handels-, Umwelt-, Einwanderungs- und Entwicklungspolitik über diplomati-
sche Aktivitäten bis hin zu Militäroperationen. Aus der Sicht der europäischen Bür-
ger waren diese Handlungselemente in den vergangenen Jahrzehnten auf verschie-
denen Ebenen und Organisationen verteilt und werden nun erstmals wieder in ihrer 
gesamten Bandbreite bei einem Akteur verbunden.  

Es bleibt festzuhalten: Das neue Vertragswerk fördert durch rechtliche Vorgaben 
und institutionelle Vorkehrungen die Kohärenz des auswärtigen Handelns. Die ver-
besserte Möglichkeit, je nach Bedarf unterschiedliche außenpolitische Instrumente 
zu verbinden, könnte auf Dauer den größten Mehrwert europäischer Außenpolitik 
darstellen und wesentlich zu ihrem Erfolg beitragen. 

VI. Reform der supranationalen Außenbeziehungen 

Der Konzentration der vorstehenden Ausführungen auf die Reform der GASP als 
vormalige „zweite Säule“ sollte nicht den Blick verdecken, dass die supranationalen 
Außenbeziehungen aufgrund des gegenwärtigen EG-Vertrags weiterhin das Gravita-
tionszentrum des auswärtigen Handelns bilden. Allerdings stand deren Neuordnung 
nicht im Zentrum des Verfassungsprozesses; nur punktuell wurden die etablierten 
Vertragsgrundlagen insoweit fortentwickelt. Im übrigen bleibt es bei den herge-
brachten Regelungen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund wiederhol-
ter Vertragsänderungen und der aktiven Rechtsprechung des Gerichtshof entwickelt 
hatten.53 Allerdings schreibt der Verfassungsvertrag und in seiner Folge der Vertrag 

 
51  Siehe hierzu Fn. 26 und begleitender Text. 
52  Zum Nebeneinander von EG und EU und rechtlichen Abgrenzungsproblemen mit Blick auf 

Art. 47 EUV-Nizza, der nach Art. 40 EUV-Liss., Art. III-308 VVE einer neuen Gleichheit 
von intergouvernementaler und supranationaler Außenpolitik den Weg bereitet, Thym (Fn. 8), 
Abschnitt V.2 (im Druck) und Hoffmeister, Inter-pillar coherence in the EU’s Civilian Crisis 
Management, in: Blockmans (Hrsg.), The European Union and International Crisis Manage-
ment (2008), im Erscheinen. 

53  Im Überblick Thym (Fn. 8), Abschnitt III (im Druck) sowie die Lehrbücher und Kommentie-
rung von Eeckhout, External Relations of the European Union (2004), Dony/Louis (Hrsg.): 
Commentaire J. Mégret 12. Relations extérieures, 2. Aufl., 2005 und Koutrakos, EU Interna-
tional Relations Law, 2006. 
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von Lissabon an mehreren Stellen frühere Entwicklungen fort und konsolidiert dabei 
die verfassungsrechtlichen Grundlagen der supranationalen Außenbeziehungen. 
Exemplarisch seien die Ausweitung der Gemeinsamen Handelspolitik, die Kodifi-
zierung der AETR-Rechtsprechung und die Ausweitung des parlamentarischen Zu-
stimmungserfordernisses zum völkerrechtlichen Vertragsschluss genannt. 

Die Außenhandelspolitik ist das zentrale Standbein der supranationalen Außenbe-
ziehungen – und bewahrheitet die Vorhersage Hallsteins, dass die Gründungsväter 
insoweit eine „Teilrechtsverwirklichung einer umfassenden gemeinschaftlichen 
Außenpolitik (erreichten), im Einklang mit den letzten politischen Zielen der Integ-
ration“.54 In seinem grundlegenden WTO-Gutachten war der Gerichtshof insoweit 
zu dem Schluss gelangt, dass der Handel mit Dienstleistungen und die handelsbezo-
genen Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum nur am Rande der Außenhandels-
politik unterfallen.55 Der Versuch einer Ausweitung aufgrund des Vertrags von 
Nizza muss wegen der Komplexität der vereinbarten Regelung als missglückt gel-
ten.56 Die neuen Regelungen im Lissaboner Vertrag gehen einen Schritt weiter und 
erstrecken die Außenhandelspolitik auf den Handel mit Dienstleistungen und Han-
delsaspekte des geistigen Eigentums – auch wenn für bestimmte Sachgebiete eine 
einstimmige Beschlussfassung notwendig bleibt.57 
Zugleich bestimmt das neue Vertragswerk die Gemeinsame Außenhandelspolitik in 
ihrer Gesamtheit unter Einschluss der neuen Regelungsmaterien zu einer ausschließ-
lichen Gemeinschaftskompetenz.58 Vor allem jedoch unternimmt der Vertraggeber 
eine Kodifizierung der AETR-Rechtsprechung. Angesichts deren Komplexität auf-
grund der Vorgaben in verschiedenen EuGH-Urteilen der vergangenen fünfund-
zwanzig Jahre überrascht es nicht, dass die künftige vertragliche Regelung einige 
Unschärfen aufweist.59 Insbesondere die doppelte Formulierung mit unterschiedli-
chem Wortlaut an zwei verschiedenen Stellen des Vertrages und die Kurzfassung 
einer ausdifferenzierten Rechtsprechung in wenigen Worten führen zu Missver-

 
54  Hallstein, Der unvollendete Bundesstaat, 1969, S. 169. 
55  Für Einzelheiten EuGH Gutachten 1/94 – WTO, Slg. 1994, I-5267 und Eeckhout, ebd. 9-57. 
56  Siehe Art. 133 Abs. 5-7 EUV-Nizza und die Analyse von Herrmann, CML Rev. 39 (2002), 7. 
57  Siehe, auch zur Einstimmigkeit auf französisches Drängen für „kulturelle und audiovisuelle“ 

sowie „soziale“ Dienstleistungen, Art. 206 f. AEUV-Liss., Art. III-314 f. VVE; weiterführend 
Krajewski, CML Rev. 42 (2005), 91 (106 ff.) und die Beiträge zu Herrmann/Krenzler/Streinz 
(Hrsg.): Die Außenwirtschaftspolitik der Europäischen Union nach dem Verfassungsvertrag, 
2006. 

58  Vgl. Art. 3 Abs. 1 Buchst. e AEUV-Liss.; es gilt zu beachten, dass dies keine bloße Kodifi-
zierung darstellt, sondern zugleich die zuvor konkurrierenden Zuständigkeiten für Dienstleis-
tungen, Handelsaspekte des geistigen Eigentums sowie „ausländische Direktinvestitionen“ 
(Art. 207 Abs. 1 AEUV-Liss.) dem Zugriff der Mitgliedstaaten entzieht. 

59  Zur Entwicklung der Rechtsprechung Eeckhout (Fn. 53), S. 58-100, Koutrakos (Fn. 53), 
S. 77-134 und Wichard, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.): EUV/EGV-Kommentar, 3. Aufl., 2007, 
Art. 300 EG Rn. 6-17. 
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ständlichkeiten.60 Es steht daher zu erwarten, dass auch in Zukunft die Fortentwick-
lung der AETR-Grundsätze dem EuGH überlassen bleibt; die genaue Grenzziehung 
bleibt schwierig und muss letztlich in jedem Einzelfall einer Lösung zugeführt wer-
den. Der Verfassungstext kann dieses komplexe juristische Unterfangen nicht erset-
zen – ebenso wie er davor zurückschreckte, die Praxis gemischter Abkommen als 
externe Dimension des Miteinanders von Union und Mitgliedstaaten im Europäi-
schen Verfassungsverbund einer Kodifizierung zuzuführen.61 

Dagegen ist die Bereitschaft des Vertraggebers zu begrüßen, dem Parlament einen 
erweiterten Einfluss auf den Abschluss völkerrechtlicher Verträge zuzugestehen. 
Dies entspricht der wachsenden Bedeutung internationaler Regelsetzung in einer 
globalisierten Welt. Zwar bleibt das Zustimmungserfordernis nach dem Abschluss 
auf die binäre Alternative einer Zustimmung oder Ablehnung beschränkt – der Ver-
traggeber widerstand erneut der Forderung nach einer Ausweitung des parlamentari-
schen Einflusses auf den Verhandlungsprozess und die Fortentwicklung völkerrecht-
licher Regime und internationaler Organisationen.62 Durch die neue Parallelität 
interner Mitentscheidung und externer Zustimmung und deren Erstreckung auf die 
Außenhandelspolitik wird gleichwohl ein Defizit des aktuellen Vertragsrechts besei-
tigt.63 Forderungen nach einer weitergehenden Parlamentarisierung der Außenpolitik 
können über die Kontrolle der hierzu berufenen Akteure in Rat und Kommission 
und Reformen auf internationaler Ebene erreicht werden. 

Es gilt als Ergebnis: Die erweiterten Rechte des Parlaments führen zu einer neuen 
Parallelität seiner auswärtigen und internen Zuständigkeiten und arrondieren inso-
fern das Verfassungsrecht der supranationalen Außenbeziehungen. Gleiches gilt für 

 
60  Vgl. Art. 3 Abs. 2, 216 Abs. 1 AEUV-Liss. und zuvor Art. I-13 Abs. 2, III-323 Abs. 1 VVE 

sowie die kritische Analyse bei Passos/Marquardt, International Agreements, in: Ama-
to/Bribosia/de Witte (Fn. 1), S. 875 (888-893), Martenczuk, Außenbeziehungen und Außen-
vertretung, in: Hummer/Obwexer (Fn. 23), S. 177 (184-186) und Vedder, EuR Beiheft 
3/2007, 57 (67 f.). 

61  Zum Konzept des Verfassungsverbunds, das man auf das Miteinander von europäischer und 
nationaler auswärtiger Gewalt übertragen kann, grundlegend Pernice, VVDStRL 60 (2001), 
148 (163 ff.); zu gemischten Abkommen statt vieler Eeckhout (Fn. 53), S. 190-223 und  Ro-
denhoff, Die EG und ihre Mitgliedstaaten als völkerrechtliche Einheit bei umweltvölkerrecht-
lichen Übereinkommen (2008), i.E. 

62  Hierzu umfassender Thym, Parliamentary Involvement in European International Relations, 
in: Cremona/de Witte (Fn. 9), Abschnitt II (im Druck). 

63  Art. 218 Abs. 6 Buchst. a AEUV-Liss. und entsprechend Art. III-325 VVE fordern eine 
parlamentarische Zustimmung bei einer Anwendbarkeit der Mitentscheidung (ordentliches 
Gesetzgebungsverfahren) – nicht nur bei der Änderung eines hiernach angenommenen 
Rechtsakts gemäß Art. 300 Abs. 3 EGV-Nizza, was die völkerrechtliche Determination künf-
tiger Gesetzgebung nicht einschließt. Zusätzlich wird der Abschluss internationaler Handels-
abkommen dem regulären Verfahren unterworfen und damit auch dem Parlament geöffnet; 
näher Cremona (Fn. 4), S. 1364, Krajewski, Demokratische Kontrolle der Gemeinsamen 
Handelspolitik, in: Bruha/Nowak (Fn. 19), S. 237 (245-248) und de Witte, The Constitutional 
Law of External Relations, in: Pernice/Poiares Maduro (Hrsg.), A Constitution for Europe. 
First Comments on the 2003 Draft Constitution for Europe, 2003, S. 95 (105). 
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die sachliche Ausweitung der Außenhandelspolitik und die Kodifizierung der 
AETR-Rechtsprechung, die frühere Entwicklungen fortschreiben. 

VII. Fazit 

Der Überblick über sechs Regelungsschwerpunkte der Verfassungsreform im Be-
reich des auswärtigen Handelns belegt und konkretisiert die eingangs formulierte 
These, dass der Verfassungsvertrag und in seiner Folge der Vertrag von Lissabon 
keinen Quantensprung und keine Kehrtwende bewirken. Vielmehr führen die neuen 
Bestimmungen die Entwicklung des europäischen Verfassungsrechts in den vergan-
genen Jahrzehnten im Sinn eines inkrementellen Wandels fort. Hierbei begründet 
der Vertrag von Lissabon keinen Rückschritt der Integrationsdichte gegenüber dem 
Verfassungsvertrag, sondern übernimmt dessen sachliche Neuerungen nahezu un-
verändert. Wenn in der breiteren Öffentlichkeit gleichwohl ein anderer Einblick 
verbleibt, gründet dies darauf, dass die Errungenschaften des Verfassungsvertrags 
oft überzeichnet wurden. Insbesondere bewirken weder der Verfassungsvertrag noch 
der Vertrag von Lissabon eine Vergemeinschaftung der intergouvernementalen 
GASP oder entfalten eine konstitutionelle Dynamisierung der ESVP/GSVP. Den 
größten Mehrwert bewirkt die institutionelle Zusammenführung der intergouverne-
mentalen und supranationalen Außenvertretung im Posten des Hohen Vertreters und 
dessen Unterstützung durch den Europäischen Auswärtigen Dienst. Inwieweit diese 
Reformen in der Verfassungswirklichkeit eine kohärente und schlagkräftige Außen-
politik erreichen, bleibt dem Praxistest vorbehalten.  
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Der Vertrag von Lissabon und das Wettbewerbsprinzip – Status quo 
ante, Neugewichtung oder Unwucht? 

Dr. Stephan Wernicke∗ 

 
 
I. Eine Französische Allüre? 

„Paris greift EU Wettbewerbsprinzip an”1; “Competition as an ideology, as a dogma, 
what has it done for Europe?”2 “This would in a sense begin to disintegrate the un-
ion”3; “We must remember that the important matter of undistorted competition was 
under threat”4. 
Was war geschehen? Als im Juni 2007 beim Brüsseler Gipfel unter deutscher Rats-
präsidentschaft das Mandat für die Regierungskonferenz erarbeitet wurde, die zum 
Vertrag von Lissabon führen sollte, wurde die interessierte Öffentlichkeit Zeuge 
einer nicht gänzlich unüblichen, aber seit dem Prinzip des Konvents eigentlich poli-
tisch wenig korrekten Methodik der Vertragsrevision: In letzter Minute wurde auf 
Vorschlag Frankreichs das noch im Verfassungsvertrag als Ziel der Union genannte 
Prinzip eines freien und unverfälschten Wettbewerbs aus dem Zielekatalog gestri-
chen und stattdessen ein Protokoll verabredet, das dem Wettbewerbsprinzip Gestalt 
geben sollte.5  

Konkret ging es um die Formulierung des Art. 3 des neuen Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, der die Ziele der Union festschreibt: Bot 
Artikel I-3 des Verfassungsvertrag noch den „Bürgerinnen und Bürgern einen Raum 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen und einen Binnen-

markt mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb“, so sollte sich auf französischen 
Druck und mit deutschem Einverständnis das Ziel des freien und unverfälschten 
Wettbewerbs nicht mehr in der Formulierung des Vertrags von Lissabon finden. 

Im schließlich u.a. auf britischen Druck hin verabschiedeten „Protokoll über den 
Binnenmarkt und den Wettbewerb“ bestätigen die Vertragsparteinen, dass „der 

Binnenmarkt, wie er in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union beschrie-

ben wird, ein System umfasst, das den Wettbewerb vor Verfälschungen schützt“ und 

 
∗  Der Verfasser ist Mitglied der Europäischen Kommission, GD Wettbewerb, Brüssel. Der 

Beitrag gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder; s.wernicke@cms.hu-berlin.de. 
1  Financial Times Deutschland, 22.6.2007. 
2  Sarkozy, zitiert nach Parker, Financial Times, 22.6.2007.  
3  Monti, ehem. Wettbewerbskommissar, Financial Times, noch während der Verhandlungen, 

Reuters, 22.6.2007 Update2. 
4  House of Lords Debates, 3.7.2007, Lord Evans, http://www.publications.parliament.uk. 
5  Schlußfolgerungen des Vorsitzes: 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData /en/ec/ 94932.pdf (für alle 
Internet-Verweise im folgenden: zuletzt besucht am 12.2.2008) 
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kommen überein, „dass für diese Zwecke die Union erforderlichenfalls nach den 

Bestimmungen der Verträge, einschließlich des Artikels 308 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, tätig wird.“ 
Aus Kreisen der Unterhändler war zu hören, dass die deutsche Ratspräsident-

schaft mit dem Ziel handelte, größeres Unheil zu vermeiden: Denn ein anderes, 
Deutschland alternativ zur Wahl gestelltes Angriffsziel Sarkozys sei die innenpoli-
tisch in Frankreich stark kritisierte Unabhängigkeit der EZB gewesen – und diese zu 
bewahren war vielleicht den Preis des Wettbewerbsprinzips wert6. Hierfür spricht 
auch, dass Sarkozy diesen Weg unmittelbar im Anschluss an den Europäischen Rat 
bei einem informellen Treffen der Finanzminister der Eurogruppe weiterverfolgte: 
In einem ungewöhnlichen persönlichen Auftreten erklärte er am 9. Juli 2007, dass 
der Stabilitäts- und Wachstumspakt in einer „intelligenten und dynamischen Art“ 
angewandt werden müsse. Dies würde argumentativ in seine Perspektiven passen, 
die Unabhängigkeit der EZB zugunsten einer europäischen Wirtschaftsregierung in 
der Eurozone zu relativieren und die Europäische Zentralbank (EZB) stärker auf das 
Ziel des Wirtschaftswachstums statt auf das der Preisstabilität zu verpflichten.  

Diese Erklärung ist durchaus glaubhaft – und doch macht sie stutzig. Wozu wird 
ein französischer Präsident sich so exponieren, wenn nicht, um beizeiten hieraus 
Kapital zu schlagen? Doch war die Reaktion auf den Erfolg Sarkozys unmittelbar 
auf den Gipfel zwar aufgeregt, aber weitestgehend gegenteilig: Nichts sei passiert. 
So bekundete etwa der Generaldirektor des Juristischen Dienstes, Michel Petite, 
öffentlich in einem Leserbrief an die Financial Times die Belanglosigkeit der Ände-
rung, denn, "an objective that does not exist cannot be lost!“7. Sicherlich ist auch im 
gegenwärtig gültigen Vertragswerk die offene Marktwirtschaft keine als eigenstän-
diges Ziel der Union festgeschriebene Norm – doch wozu war dann das Protokoll 
erforderlich? Erneut Michele Petite: “To avoid any risk of uncertainty as to settled 

law and to make fully clear that competition will continue to be one of the main 

policies aiming at the good functioning of the internal market.” Neben dieser Stel-
lungnahme bemühten sich auch viele andere Deutungen meist mehr um die Darstel-
lung der Entbehrlichkeit der „Streichung“. Sie entdeckten oder kritisierten dabei mit 
beachtlichen Argumenten Randeffekte: Etwa wurde die „Streichung“ als Placebo für 
Frankreichs Wähler angesehen, mit der diese allerdings kaum zufrieden zu stellen 
sein werden.8  

 
6  Der Wunsch der EZB nach einem institutionellen Sonderstatus wurde abgelehnt, sie wird 

lediglich in Art. 9 Vertrag über die Arbeitsweise der EU als Organ genannt. 
7  Financial Times, Letters to the Editor, 27. Juni 2007 „EU commitment to competition policy 

is unchanged“: Dieser Leserbrief wurde in Ermangelung anderer Argumente zur Beruhigung 
der britischen Gemüter auch extensiv in der House of Lords Debate vom 3.7.2007 auf die 
Frage hin zitiert, ob nicht der EuGH aus dieser Änderung Folgen ziehen müsse, siehe Fn. 4. 

8  Stiftung Wissenschaft und Politik, Schwarzer, Aktivist im Europäischen Salon, 
http://www.swp-berlin.org/de/common/get_document.php?asset_id=4243. 
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Kontrastiert wird dies durch die harsche Kritik, der sich die britischen Verhand-
lungsführer in ihrem Heimatland stellen mussten9 wie auch durch den ehemaligen 
Wettbewerbskommissar Monti, der durch die Änderung nicht nur eine „Desintegra-
tion“ der EU befürchtete, sondern auch die Gefahr benannte, dass große Mitglied-
staaten den neuen Text für eine Industriepolitik zu Lasten der kleinen Mitgliedstaa-
ten benutzen könnten.10 Ähnlich kritisch sind auch die ersten mit Abstand verfassten 
Stellungnahmen.11 Was bedeutet diese Entscheidung? Das Walter Hallstein- Institut 
für Europäisches Verfassungsrecht und Prof. Dr. Dr. Pernice haben seit jeher der 
Diskussion um die Europäische Wirtschaftsverfassung einen zentralen Platz einge-
räumt und damit das Verständnis um die Einbettung der Wirtschaft- und Wettbe-
werbsrelevanten Normen des Vertrages in den Kontext der Gesamtentwicklung des 
Verfassungsrahmens befördert. In dieser Tradition möchte ich im Folgenden fünf 
Deutungsansätze kurz anreißen.  

II. Interpretationsrahmen 

Im Folgenden möchte ich erste Ansätze entwickeln, innerhalb derer sich erweisen 
könnte, welche Bedeutung diese Entscheidung haben kann. 

1) Zunächst wäre es vermessen zu behaupten, dass der anzuwendende Ver-
gleichsmaßstab nicht der Verfassungsvertrag, sondern die bisherigen Verträge sein 
sollten. Der Verfassungsvertrag war der erste Versuch, unter Beteiligung der Zivil-
gesellschaft die Grundlagen der EU zu verdeutlichen. Sein Scheitern durch Volksab-
stimmungen darf nicht Anlass bieten, seine Ergebnisse als vernachlässigbar abzutun. 
Im Gegenteil, er bot seit langem die erste Gelegenheit zu einem europaweiten Dis-
kurs. Dass die sich europäisch gebärenden Eliten hieran im Ergebnis gescheitert sind 
(und der Erfolg des Vertrags von Lissabon steht noch aus), bedeutet nicht die impli-
zite Ratifikation und die Rückkehr zu der pragmatisch intergouvernementalen, aber 
heillos intransparenten Vertragsmethodik. 

2) Gleichwohl ist natürlich richtig, dass auch nach dem gegenwärtigen Rechts-
stand das System des freien und unverfälschten Wettbewerbs kein unter Artikel 2 
EG genanntes Ziel ist. Der Grundsatz einer freien Marktwirtschaft mit offenem 
Wettbewerb taucht allerdings u.a. in Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe g), 4 Abs. 1, 105 
und 157 auf. Gleichwohl ist die Auslegung des EuGH häufig teleologisch auf die 
Zielbestimmungen gerichtet – und eine Änderung hier kann durch kein Protokoll 
aufgefangen werden (wie nicht zuletzt die frühere Spannung zwischen der Subsidia-
ritätsnorm des Art. 5 EG und dem Subsidiaritätsprotokoll zeigten). Rechtstechnisch 
am bedeutendsten ist zukünftig das Fehlen des Art. 3 I g): So muss wohl auch der 

 
9  Siehe Fußnote 3. 
10  Financial Times, 26.6.2007. 
11  Riley, CEPS Policy Brief, September 2007, No. 142: The EU Reform Treaty & the Competi-

tion Protocol: Undermining EC Competition Law. 
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EuGH in Bezug auf das wettbewerbsrechtliche Verbot nicht nur einer privaten, son-
dern auch einer staatlichen Handlung, die die Einhaltung einer privaten wettbe-
werbswidrigen Maßnahme „vorschreibt, erleichtert oder bloß deren Wirkungen 
verstärkt“, eine andere Ableitung finden als die bisherige auf Art. 3 Abs. 1 g), 10 
und 81 EG basierende12, und viele Zitate des Art. 3 I g) aus der Rechtsprechung 
bedürfen nun anderer Begründung.13 

3) Das Protokoll über den Binnenmarkt und den Wettbewerb ist Bestandteil der 
Verträge und nimmt damit Teil am primärrechtlichen Status. Es verdeutlicht und 
bekräftigt zum einen den gegenwärtigen Status: Das gemeinschaftliche Wettbe-
werbsrecht war immer teleologisch determiniert durch den Aufbau des Gemeinsa-
men- bzw. des Binnenmarktes,14 und zur Abgrenzung von nationalen und gemein-
schaftsrechtlichen Kompetenzen im Wettbewerbsrecht war in Funktion einer klassi-
schen Kollisionsnorm die Betroffenheit des Handels „zwischen den Mitgliedstaaten“ 
zu prüfen15. Seit Einführung der VO 1/200316 sind die nationalen Behörden nun 
unmittelbar gehalten, Artikel 81 EG anzuwenden – und soweit sie dies tun auch 
zugleich in Übernahme der Zielfunktion und des vorrangigen Auslegungstopos des 
Binnenmarktes.  

Zum anderen verblüfft aber der Kontext des Protokolls: Es kommt nämlich nicht 
allein. Es wird nicht nur begleitet durch neue Interpretationstopoi (soziale Markt-
wirtschaft), sondern insbesondere ergänzt durch eine bislang unbekannte Kompetenz 
zur Regelung der gemeinwirtschaftlichen Dienste (Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichen Interesse: Artikel 16 EG, ex-III-122 Verfassungsvertrag, wei-
terhin mit qualifizierter Mehrheit) und durch ein weiteres Protokoll über Dienste von 
allgemeinem Interesse, das nicht nur den Bezug auf – einzigartig im Vertrag - die 
„gemeinsamen Werte(n) der Union“ im Sinne des Art. 16 beibehält, sondern in Arti-
kel 2 bestimmt, dass die Verträge „in keiner Weise die Zuständigkeit der Mitglied-

staaten [berühren], nichtwirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse zur 

Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu organisieren.“ Somit werden die 
Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs und die Wahrung der Einheit des Binnenmark-
tes einerseits und die der gemeinwohlorientierten Dienste auf nationaler wie ge-
meinschaftsweiter Ebene andererseits zu gleichrangigen Gemeinwohlbelangen, die 
trotz ihres immanenten Spannungsverhältnisses im gemeinschaftsrechtlichen Mehr-
ebenensystem in Erfüllung des Optimierungsgebots des Art. 16 zu einem Ausgleich 
geführt werden müssen.17 

 
12  EuGH Rs. 2/91, Slg. 1993, 5751, Rn. 14. 
13  Für eine Übersicht Riley, siehe Fußnote 11.  
14  Für eine historische Herleitung vgl. Gerber, Law and Competition in Twentieth century 

Europe: protecting Prometheus, 2001. 
15  EuGH Rs. 56/65 – Maschinenbau Ulm, Slg. 1966, 303 (313). 
16  ABl. EG vom 4.1.2003, Nr. L 1/1. 
17  Pernice/Wernicke, in Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Artikel 16, 

Rn. 16, 26 ff. Artikel 86, Rdnr. 53 m.w.N. 
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Das hier festzustellende Bedürfnis des Vertragsgebers gleich auf zwei Gebieten, 
dem Bezug zum Binnenmarkt und der Bedeutung der gemeinwirtschaftlichen Diens-
te, „klarstellend“ zu agieren, unterstreicht den Bedeutungswandel: Das Wettbe-
werbsprinzip wird kontextsensibler.  

Bislang waren zur graduellen Einhegung des Wettbewerbsprinzips aus allge-
meinpolitischen Erwägungen allein die verblüffend deutlichen Hinweise der Recht-
sprechung aus Luxemburg zu nennen, wonach der Anwendungsbereich des Wettbe-
werbsrechts selbst zu beschränken ist: etwa durch restriktive Interpretation des Un-
ternehmensbegriffs – so im Urteil Fenin18 –, oder für ganze Rechtsmaterien wie 
überwiegend solidarisch geprägte Sozialsysteme im Urteil AOK Bundesverband19 
oder schließlich durch Ausgrenzung spezifisch, national determinierter Konstellatio-
nen wie im Urteil Wouters20 zur Kooperation von Rechtsanwälten und Bilanzprü-
fern. 

Nunmehr kann darauf verwiesen werden, dass die Regierungskonferenz selbst ei-
nen Betonungswechsel intendierte und zu Recht oder zu Unrecht von „im Prinzip“ 
gleichrangigen Unionsbelangen ausgeht.21 Eine Vorrangstellung des Wettbewerbs 
i.S. eines zentralen ordnungspolitischen Prinzips wird damit immer schwerer zu 
konstruieren. Die gesellschaftspolitischen Funktionen des Wettbewerbs – gleichmä-
ßige Machtverteilung in Wirtschaft und Gesellschaft, herrschaftsfreie Koordination, 
rechtliche Bindung privater Macht, Entdeckungsverfahren, Privatrechtsgesellschaft 
– lassen sich nur durch erhöhten Argumentationsaufwand auf die Verträge zurück-
führen. 

4) Die These eines sich andeutenden Bedeutungswandels könnte untermauert 
werden durch die Einführung des neuen Begriffs der sozialen Marktwirtschaft in 
Artikel 2 Abs. 3, wonach die Union auf eine „in hohem Maße wettbewerbsfähige 

soziale Marktwirtschaft“ hinwirkt. Diese nun auch semantisch durchgeführte An-
bindung an ein „Europäisches Sozialmodell“ jenseits der Marktbürgerschaft und 
bloßer Verbraucherrhetorik wird nicht unbeachtet bleiben und spiegelt sich in den 
wiederholten Beteuerungen, dass Europa eine soziale Dimension habe. Hier wäre 
ein Ansatzpunkt für Gerichte, etwa bei der Kontrolle von Kommissionsentscheidun-
gen zur Fusionskontrolle oder im Beihilfenrecht Aspekte der Beschäftigungspolitik 
zu beachten. 

5) Mit dem Protokoll ist allerdings auch eine positive Festschreibung weiterer 
Kompetenzen verbunden: Die explizite Erwähnung des Artikels 308 EG lässt sich 
durchaus so interpretieren, dass der Weg, den die Gemeinschaft schon mit der Fusi-
onskontrollverordnung 139/200422 gegangen ist (die neben Artikel 83 EG auf der 

 
18  EuGH Rs. 205/03 P – Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), 

Slg. 2006, I-6295. 
19  EuGH Rs. 264/01 - AOK Bundesverband et alt, Slg. 2004, I-2494. 
20  EuGH Rs. 309/99 – Wouters, Slg. 2002, I-1577. 
21  Siehe bereits Cruz, in: de Burca (Hrsg.): EU Law and the Welfare State – in Search of 

Solidarity, 2005, S. 169 (174 ff. m.w.N. zum Status unter dem Vertrag von Nizza). 
22  ABl. EG vom 29.1.2004, Nr. L 24, p. 1. 
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Kompetenzgrundlage des Art. 308 EG erlassen wurde), auch in weiteren wettbe-
werbsrechtlich relevanten Gebieten erfolgen kann – so es denn einstimmig verein-
bart wird. Zwar ist Artikel 308 EG keine neue Norm, aber explizit darauf hinzuwei-
sen, nachdem gerade die Debatte um den Verfassungsvertrag zu einer klareren 
Kompetenzabgrenzung führen sollte, ist beachtlich. 

Zu denken wäre hier beispielsweise an die sich teilweise überschneidenden, bis-
weilen kollidierenden Gebiete des Wettbewerbsrechts und des Rechts des Geistigen 
Eigentums. Dass eine Effektivierung des Wettbewerbsrechts sich noch häufig an 
Konstellationen des national geprägten Immaterialgüterrechts stößt, ist hinlänglich 
bekannt: Gerade in Zeiten der Digitalisierung von Inhalten kann die Re-
territorialisierung, gedeckt durch die Urheberrechtsrichtlinie23, wettbewerbsrechtlich 
nur schwer mit wirksamen Leitplanken versehen werden. Ein Beispiel: Das wettbe-
werbsrechtliche Verbot der Wiedererrichtung von nationalen Märkten durch Verein-
barungen auf der Grundlage von Immaterialgüterrechten gilt dem Grunde nach nur 
für Waren (CD) und nicht für den als Dienstleistung angesehene Internetvertrieb von 
Musik – weshalb man noch heute aus den meisten Beitrittsstaaten heraus keinen 
download bei iTunes durchführen kann. 

Positiv gewendet könnte sich hier aber auch eine weitere Öffnung ergeben: Das 
bestehende Aufgreifermessen der Kommission in vielen Bereichen der Wettbe-
werbspolitik, das sich etwa in sektoriellen Untersuchungen wie jüngst im pharma-
zeutischen Sektor manifestiert, kann sicherlich anders justiert werden: umfassender, 
unter Hinweis auf die mögliche Effektivierung auch unter Rückgriff auf Artikel 308 
EG – oder restriktiver, soweit nationale Prioritäten touchiert werden. An politischen 
Versuchen in beide Richtungen wird es nicht mangeln. 

III. Schlussfolgerungen 

In einer Zeit, in der es um die globale Konkurrenz von Regulierungsordnungen – 
auch und gerade im Wettbewerbsrecht – geht, muten solche Debatten akademisch 
an. Doch das Odium akademischer Nabelschau haftete Diskursen zur Wirtschafts-
verfassung seit jeher an – und dennoch bleiben es die durch sie vermittelten Leitbil-
der, die für die politische Mehrheitsfindung bedeutsam sind. Eine auch in Zukunft 
wichtige Frage lautet: Spiegeln sich Ideen nationaler oder europäischer Solidarität 
auch im Wettbewerbsrecht?24  

Auf die Fragestellung des Titels nach der Wirkung der „Streichung“: „Status quo 
ante, Neugewichtung oder Unwucht?“ könnte allerdings schon heute vorsichtig so 
geantwortet werden: Die auf französische Initiative erfolgte Streichung des Prinzips 

 
23  Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001zur 

Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in 
der Informationsgesellschaft, ABl. EG v. 22.6.2001, L 167 S. 10. 

24  Wernicke, in: van der Gronden (Hrsg.), Services under WTO and European Law, 2008, i.E. 
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eines freien Wettbewerbs aus dem Verfassungsvertrag und die daraufhin erfolgte 
Ergänzung des Vertrags um ein Protokoll über den Binnenmarkt und den Wettbe-
werb stellen keine bloße Rückkehr zum status quo ante vor der Diskussion zum 
Verfassungsvertrag dar.  

Eine Neugewichtung ist sicher zu vermerken, aber eindeutig kann sie noch nicht 
verortet werden: Zu disparat sind mögliche Richtungen, schwankend zwischen 
Kompetenzen im Bereich der gemeinwirtschaftlichen Dienste und der vielleicht 
zwingend erforderlichen Kompetenzerweiterung. Eine Möglichkeit zur Schaffung 
von „European Champions“, wie von Sarkozy gewünscht25, ist nicht zwingend ge-
geben – aber die politische Diskussion hierum wird ermutigt. 

Vielleicht lässt sich daher die durch die Streichung eingetretene Situation am bes-
ten mit einer Unwucht vergleichen: Aus Wikipedia lernt man, dass Unwuchten bei 
hohen Drehzahlen zu Vibrationen und erhöhtem Verschleiß führen, weshalb sie 
durch Gegengewichte ausgewuchtet werden. Andererseits werden Unwuchten oft 
absichtlich für technische Zwecke genutzt. Vielleicht könnte die „Streichung“ des 
Wettbewerbsprinzips als „Ziel“ der Union und eine mehr instrumentelle Wahrneh-
mung („Wettbewerb als Mittel zur Erreichung politischer Zwecke“) im weiteren zu 
einer fruchtbaren Diskussion über die normativen Grundlagen des Wettbewerbsprin-
zips führen: zu freudvollen Abgrenzungshändeln mit industriepolitischen Versu-
chungen (EADS), zu neu motiviertem Widerspruch bei beihilferechtlich korrektem 
Eingriff in polithistorische Monumente (Danziger Werft) oder zu Rückbesinnungen 
auf Kernaspekte des Binnenmarktes bei immaterialgüterrechtlich gespaltenen Märk-
ten (iTunes): Sollte der vertragstechnische Zweck es gewesen sein, diese Diskussio-
nen zu beleben, dann wäre meine Schlussfolgerung jedenfalls positiv. 

 

 
25  Financial Times, 25.6.2007. 
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Die Soziale Marktwirtschaft nach dem Reformvertrag 

Prof. Dr. Markus Kotzur∗ 

 
 
I. Einleitung 

Die soziale Bändigung von freiem Markt und unbeschränktem Wettbewerb sind dem 
Gemeinschaftsrecht weniger fremd, als Wettbewerbsorientierung und Binnenmarkt-
konzept manchen Europaskeptiker glauben machen.1 Die Präambel des EUV will 
nicht erst in der Fassung von Lissabon den „sozialen Fortschritt“. Bestimmungen 
mit sozialer respektive sozialpolitischer Relevanz finden sich im Zielekatalog des 
EUV und in zahlreichen Vorschriften des EGV, die wichtigsten in Art. 136 bis 150 
EGV. Das europäische Verfassungsprinzip und Gemeinschaftsziel „Sozialstaat“ 
betonen überdies die Europäische Sozialcharta und, noch sehr viel wichtiger, die 
sozialen Grundrechte in der EU-Grundrechte-Charta.2 Die unionale Sozialgesetzge-
bung verleiht ihm Ausdruck, jedenfalls mittelbar auch die Unionsbürgerschaft, denn 
sie fordert solidarische Gleichbehandlung der Unionsbürgerinnen und -bürger in den 
nationalstaatlich organisierten Solidar- und sozialen Sicherungssystemen.3  

Der Entwurf eines Verfassungsvertrages brachte denn auch weniger revolutionä-

ren Fortschritt als evolutionäre Fortschreibung. Den Vorwurf sozialblinden Rück-
schritts, häufig mit populistischem Unterton erhoben, verdiente er – schon mit Blick 
auf die inkorporierte Grundrechtecharta – nie.4 Gleiches gilt für den nun vorliegen-
den dreigliedrigen Reformvertrag. Er geht sogar noch einen Schritt weiter, nimmt 
die Kritik an sozialen Defiziten im Verfassungsvertrag durchaus ernst und will an 
der einen oder anderen Stelle Abhilfe schaffen. 

Besonders spektakulär war die Relativierung der Wettbewerbsorientierung auf 
Drängen Frankreichs unter Nicolas Sarkozy. Europa müsse „beschützen“, es dürfe 
nicht „beunruhigen“, hatte der neu gewählte französische Präsident verlautbart und 
eine textliche Neuerung durchgesetzt.5 In Art. I-3 Abs. 2 VVE hieß es unter der 
Überschrift „Ziele der Union“ noch:  

 
∗  Der Verfasser ist Inhaber des Lehrstuhls für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht 

an der Universität Leipzig. 
1  Instruktiv zum wirtschaftsverfassungsrechtlichen Konzept des Gemeinschaftsrecht: Schwar-

ze, EuZW 2004, 135. 
2 Enders, VVDStRL 64 (2005), 7 (31). 
3 Borchardt, NJW 2000, 2057. 
4 Symptomatisch etwa die Internet-Plattform von „Attac“: 
 http://www.attac.de/stuttgart/textarchiv/neoliberales_europa.htm. 
5 Siehe etwa SZ vom 23./24. Juni 2007, S. 23; FAZ vom 23. Juni 2007, S. 9. 
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„Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts und einen Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb.“  

Die neu gefasste Parallelbestimmung in Art. 3 Abs. 2 und 3 EUV formuliert vor-
sichtiger und systematisiert wettbewerbskritischer. Zunächst sagt Abs. 2:  

„Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug 
auf die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung 
und Bekämpfung der Kriminalität der freie Personenverkehr gewährleistet ist.“  

Der Binnenmarkt mit „freiem und unverfälschten Wettbewerb“ ist weggefallen, 
er begegnet erst in Abs. 3 UAbs. 1: „Die Union errichtet einen Binnenmarkt.“ Im 
Übrigen bleibt es bei der ursprünglichen Textfassung des VVE: 

„Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen 
Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes 
Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin.“  

Die Wettbewerbsfähigkeit ist nur noch ein Attribut der sozialen Marktwirtschaft, 
sie findet sich aber auch in Protokollerklärungen wieder6.  

Ob diese symbolträchtige Neuformulierung mehr war als eine kosmetische Ope-
ration, darf kritisch bezweifelt werden, ist aber nicht ausgeschlossen.7 Immerhin hat 
der EuGH es in der Hand, dieses entstehungsgeschichtliche Moment in seine spätere 
Interpretation einzubeziehen. Und ein weiteres skeptisches Monitum sei angemerkt. 
Die schwächere Wettbewerbsorientierung stärkt nicht etwa nur das soziale Europa, 
sondern sie leistet auch – durchaus eher im französischen als im gemeineuropäi-
schen8 Interesse – der Staatswirtschaft und protektionistischen Tendenzen Vorschub. 
Protektionismus aber erweist auf lange Sicht weder dem wettbewerbsfähigen noch 
dem sozialen Europa einen guten Dienst, ganz abgesehen von der globalen Verant-
wortung der Union für nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit.9 Damit zu den 
textlichen Neuerungen im Einzelnen: 

II. Der Textbefund 

1. Im Unionsvertrag 

Für den Unionsvertrag sei auf die Unionsziele verwiesen. Unter diesen kommt der 
sozialen Marktwirtschaft und dem sozialen Fortschritt im Kontext von nachhaltiger 

 
6 Vgl. etwa FAZ vom 25. Juni 2007. 
7 Siehe Häberle, Europäische Verfassungslehre, 5. Aufl. 2008, S. 695. 
8  Zu Begriff und Idee des „Gemeineuropäischen“ Häberle, EuGRZ 1991, S. 261 ff.; ders., 

Europäische Rechtskultur, 1994 (TB 1997), S. 33 ff.; ders., Europäische Verfassungslehre, 5. 
Aufl. 2008, S. 104 ff., 124 ff. und öfter. 

9 Dazu Kotzur, Soziales Völkerrecht für eine solidarische Völkergemeinschaft?, JZ 2008, i. E. 
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Entwicklung, ausgewogenem Wirtschaftswachstum und Umweltschutz ein wichtiger 
Stellenwert zu. Art. 2 des Unionsvertrages, der nach der Neufassung zu Art. 3 wird, 
sagt im bereits zitierten Absatz 3:  

„Die Union (…) wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines aus-
gewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbs-
fähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, so-
wie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin.“ 

Überdies verpflichtet sich die Union, soziale Ausgrenzung und Diskriminierung 
zu bekämpfen sowie die soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz zu fördern. In 
dieser querschnittsartigen Zielorientierung wirkt die Nachhaltigkeit wie ein sekto-
renverbindendes Leitmotiv.10 Die Verantwortungsbereitschaft des modernen Vor-
sorgestaates griffe zu kurz, hätte sie nur kurzzeitige Symptombekämpfung anstatt 
nachhaltiger Problembewältigung zum Ziel. Nachhaltigkeit hat auch über das Euro-
parecht hinaus Leitbildfunktion, ihre Zielvorstellungen gehen vor allem zurück auf 
internationale und europäische Impulse aus dem Bereich des Umweltrechts. Erst-
mals in dieser Ausdrücklichkeit findet sich der Begriff im Brundtland-Bericht.11 Die 
Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio 
de Janeiro (1992)12 nahm den Grundsatz des „Sustainable Development“ in die Rio-
Deklaration auf, ebenso in das darauf beruhende Aktionsprogramm Agenda 21.13 
Der Sozialstaat hat sich den Aufgaben der Daseins-, Risiko- und Wachstumsvorsor-
ge zu stellen. Gemeinsam ist dieser Aufgabetrias nicht nur ihre Bedürfnisorientie-
rung (Bedürfnisse der gegenwärtigen und der künftigen Generationen), sondern auch 
das Element der Dauerhaftigkeit mit seinem impliziten Prozesscharakter. Dass der 
verteilende Staat angesichts knapper Mittel zu einer vorausschauenden und systema-
tischen Planung verpflichtet ist, folgt aus den genannten Vorsorgedimensionen.14 
Diese Verpflichtung ist zugleich Gebot der politischen Vernunft, der ökonomischen 
Rationalität und auf mitgliedstaatlicher wie europäischer Ebene positivierte Rechts-
pflicht. 

 
10 Frenz, EWS 2007, 337; Kotzur, BayVBl. 2007, 257. 
11 Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development, 

1987, entspricht in deutscher Übersetzung Hauff (Hrsg.), Unsere gemeinsame Zukunft, 1987; 
dazu auch Calliess, DVBl. 1998, 559. 

12 United Nations Conference on Environment and Development, dazu aus der Lit. Beyerlin, 
ZaöRV 54 (1994), 132; Ruffert, ZUR 1993, 208. 

13  Brückmann, UPR 2002, 168; ders., UPR 2001, 121; Bergmann, NDV 2002, 201. 
14 Siehe Würtenberger, Staatsrechtliche Probleme politischer Planung, 1979, S. 383 ff.; Kirch-

hof, Mittel staatlichen Handelns, HStR, Bd. V, 1992, § 125, Rn. 103; Hoppe, Planung, HStR, 
Bd. III, 1988, § 71, Rn. 83. 
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2. Im „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (AEUV) – vormals 
EGV 

a) Präambelbekenntnisse 

Der Vorspruch zum AEUV erzählt – präambeltypisch – von werthaften Bekenntnis-
sen und wegleitenden Erkenntnissen, er sucht retrospektiv Orientierung in der Ver-
gangenheit und wagt prospektiv den Blick in die Zukunft. Er formuliert schließlich 
in feierlichem Sprachduktus die Quintessenz des folgenden operativen Vertragstex-
tes.15 Wo die formale Geschlossenheit eines einheitlichen Verfassungsvertrages 
verloren geht, „verklammern“ immerhin die Präambeln von EUV und AEUV in 
ihren wechselbezüglichen Formulierungen die beiden Vertragswerke. Deshalb greift 
der AEUV den „sozialen Fortschritt“ aus dem EUV auf und formuliert: „(…) ent-
schlossen, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
ihrer Staaten zu sichern, indem sie die Europa trennenden Schranken beseitigen.“ 
Sozialer Fortschritt verlangt nach dem Selbstverständnis der Union die Dynamik der 
Entgrenzung.  

b) Zu den Kompetenzen 

Wie schon im Verfassungsentwurf wird nunmehr in Art. 4 zwischen ausschließli-
cher und geteilter Zuständigkeit unterschieden.16 Gemäß Abs. 2 lit. b unterfällt die 
„Sozialpolitik hinsichtlich der in diesem Vertrag genannten Aspekte“ der geteilten 
Zuständigkeit. Besonders hervorgehoben ist in Abs. 2 lit. c der „wirtschaftliche, 
soziale und territoriale Zusammenhalt“. Deutlich wird, dass die Union das soziale 
Moment als einen maßgeblichen Integrationsfaktor begreift. Freilich aber greift die 
sozialpolitische Zuständigkeit nur dort, wo ohnehin der Kompetenzraum der Union 
eröffnet ist. Diese dem Prinzip der begrenzten Einzelfallermächtigung korrespondie-
rende Limitierung macht der Textpassus „hinsichtlich der in diesem Vertrag genann-
ten Aspekte“ unmissverständlich klar.  

Ein Wort zu den geteilten Zuständigkeiten: Die Mitgliedstaaten dürfen hier ihre 
eigene Zuständigkeit soweit wahrnehmen, als die Union ihre Regelungskompeten-
zen nicht ausgeschöpft hat, eventuell sogar entschieden hat, diese endgültig nicht 

 
15 Häberle, Präambeln im Text und Kontext von Verfassungen, in: Festschrift für Broermann, 

1982, S. 211 (245); siehe auch Kulow, Inhalte und Funktionen der Präambel des EG-
Vertrages, 1997, zu den kognitiven, deliberativen und voluntativen Elementen von Präambel-
texten; Kotzur, Theorieelemente des internationalen Menschenrechtschutzes, 2001, S. 102. 
Präambeln sind, wie schon Art. 31 Abs. 2 WVK zeigt, aber auch ein integraler Bestandteil 
des jeweiligen Vertragstextes und entfalten im Rahmen ihrer spezifischen Funktionen rechtli-
che Bindungswirkung, in diesem Sinne schon Fitzmaurice, The British Yearbook of Interna-
tional Law 33 (1957), 202  (228). 

16  Zur Kompetenzverteilung im Entwurf des Verfassungsvertrages siehe Epiney, Jura 2006,755.  
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mehr auszuüben.17 Das Regelungskonzept entspricht damit der aus dem bundesstaat-
lichen Kompetenz- und Normengefüge bekannten Rahmengesetzgebung. Es ent-
spricht in seinen Grundzügen weitgehend der bisherigen Regelung in Art. 136 EG. 

Gemäß Art. 5 Abs. 3 des neuen Vertrages kann die Union Initiativen zur Koordi-
nierung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten ergreifen. Diese „Koordinierungs-
Kompetenz“ ist durch das Prinzip der begrenzten Einzelfallermächtigung und das 
Subsidiaritätsprinzip doppelt beschränkt; vor allem darf Koordinierung nicht mit 
Harmonisierung verwechselt werden. 

c) Zu den allgemeinen Vorschriften und den Politiken der Union 

Unter Titel II „Allgemeine anwendbare Bestimmungen“ findet sich in Art. 9 eine 
sozialpolitisch inspirierte Querschnittsklausel:  

„Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik (…) trägt die Union den Erfordernissen im 
Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, der Gewährleistung 
eines angemessenen sozialen Schutzes, der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit 
einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes 
Rechnung.“ Art. 14 verknüpft nach bewährtem Muster „sozialen und territorialen Zusammen-
halt“.  

Die soziale Dimension der Unionsbürgerschaft, die der EuGH in heftig umstritte-
ner Rechtsprechung bisher schon schöpferisch ausgeweitet hat,18 erfährt in Art. 18 
Abs. 3 neue Konturierung:  

„Zu den gleichen wie in Abs. 1 genannten Zwecken kann der Rat, sofern die Verträge hierfür 
anderweitig keine Befugnis vorsehen, nach einem besonderen Gesetzgebungsverfahren Maß-
nahmen erlassen, die die soziale Sicherheit oder den sozialen Schutz betreffen. Der Rat be-
schließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments.“  

Ob die dynamische Fortentwicklung der Unionsbürgerschaft im Sinne gleicher 
sozialer Teilhabe durch den EuGH damit befördert oder eher „gesetzgeberisch ge-
bändigt“ wird, bleibt abzuwarten. 

Im Kontext der Arbeitnehmerfreizügigkeit trägt der neu gefasste letzte Absatz 
von Art. 42 mitgliedsstaatlichen Bedenken in Sachen gemeineuropäischer Sozial-
standards Rechnung:  

„Erklärt ein Mitglied des Rates, dass ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts nach Abs. 1 wich-
tige Aspekte seines Systems der sozialen Sicherheit wie dessen Geltungsbereich, Kosten oder 
Finanzstruktur verletzen oder dessen finanzielles Gleichgewicht beeinträchtigen würde, so 
kann es beantragen, dass der europäische Rat befasst wird. (…).“ 

Auch das Wettbewerbsrecht ist nicht sozialblind. In Art. 87 Abs. 3 lit. a am Ende 
wird folgender Satzteil angefügt: „(…) sowie der in Art. 299 genannten Gebiete 
 
17 Aus der Lit.: Richter, EuZW 2007, 631; Rabe, NJW 2007, 3153. 
18  Haltern, Europarecht, 2. Aufl. 2007, Rn. 775; U. Becker, ZFSH/SGB 2007, 134; K. 

Hailbronner, NJW 2004, 2185.  
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unter Berücksichtigung ihrer strukturellen wirtschaftlichen und sozialen Lage“. 
Territorial radizierte soziale Asymmetrien dürfen also in Zukunft im Wege der Bei-
hilfe ausgeglichen werden. Der neuen Textfassung kommt insoweit jedenfalls eine 
Klarstellungsfunktion zu. 

Durchaus programmatisch zu verstehen ist eine systematische Neuerung: Titel XI 
wird Titel IX und heißt jetzt kurz und bündig: „Sozialpolitik“. Auf Art. 136 folgt ein 
neuer Art. 136 a:  

„Die Union anerkennt und fördert die Rolle der Sozialpartner auf Ebene der Union unter Be-
rücksichtigung der Unterschiedlichkeit der nationalen Systeme. Sie fördert den sozialen Dialog 
und achtet dabei die Autonomie der Sozialpartner. Der dreigliedrige Sozialgipfel für Wachs-
tum und Beschäftigung trägt zum sozialen Dialog bei.“ Einerseits finden die Sozialpartner auf 
unionaler Ebene gewichtige Erwähnung, andererseits bleibt das soziale Europa „in Vielheit 
geeint“, und zwar mit einem unzweideutigen Akzent auf der „Vielheit“. Titel X gilt dem „Eu-
ropäischen Sozialfonds“. 

Die neu gefasste Überschrift von Titel XVII bringt eine interessante Kontextuali-
sierung. Der wirtschaftliche und soziale wird mit dem territorialen Zusammenhalt 
verknüpft. Die soziale Dimension des Ausgleichs zwischen strukturschwachen und 
strukturstarken Regionen/Mitgliedstaaten ist damit auf eine neue Textstufe gehoben. 
Auch im Zusammenhang mit den einzelnen Politiken ist das soziale Moment häufig 
angesprochen, etwa der „soziale Aufbau der Landwirtschaft“ bei der Agrarpolitik 
(Art. 33). Die Liste der Beispiele ließe sich fortsetzen. Ganz allgemein sind vor 
allem Querschnittsklauseln und Harmonisierungsregelungen typische Regelungszu-
sammenhänge, um auch im neuen Vertragswerk soziale Für- und Vorsorgeaufgaben 
bezogen auf gemeinschaftsrechtlich anerkannte Schutzgüter zu entfalten.19 

3. In der EU-Grundrechtecharta 

Die EU-Grundrechtecharta formuliert einen der weltweit wohl modernsten Men-
schenrechtstexte. Frühe Textvorbilder liefern Art. 22 der Allgemeinen Menschen-
rechtserklärung vom 10. Dezember 1948, Art. 6 ff. des IPwirtR vom 19. Dezember 
1966 und die Europäische Sozialcharta vom 18. Oktober 1961, später hinzugekom-
men ist die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer vom 9. 
Dezember 1989.20 

Weit stärker als im deutschen Grundgesetz oder anderen mitgliedstaatlichen Ver-
fassungen, weit stärker auch als in der EMRK ist der Aspekt sozialer Teilhabe be-

 
19 Enders, VVDStRL 64 (2005), 7 (31). 
20  In der neuen Präambel zum EUV heißt es: „in Bestätigung der Bedeutung, die sie (die Mit-

gliedstaaten) den sozialen Grundrechten beimessen, wie sie in der am 18. Oktober 1961 in 
Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und in der Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 festgelegt sind“. Vgl. auch Enders, VVDStRL 64 
(2005), 7 (31). 
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rücksichtigt.21 Kapitel IV wählt mit der Solidarität ein „klassisches Strukturprinzip 
der europäischen Moderne“22 zur programmatischen Überschrift und entfaltet in Art. 
27 ff. das mitunter vergessen Ideal der Brüderlichkeit zu normativ verbindlichen 
Konkretisierungen. Damit wird die soziale Marktwirtschaft individualrechtlich ab-
gesichert. Dass die Grundrechtecharta, britischem und polnischem „opting out“ zum 
Trotz – von völkerrechtlichem soft law zu verbindlichem europäischen Verfassungs-
recht erstarkt, ist für das soziale Europa der wohl nachhaltigste Gewinn.  

III. Gesamtbewertung 

Auch wenn der Reformvertrag – klug politischer Notwenigkeit gehorchend, unklug 
der Verfassungswirklichkeit im europäischen Verfassungsverbund (I. Pernice) trot-
zend – auf den Verfassungsbegriff verzichtet23: Das konstitutionelle Europa bedarf 
der sozialen Dimension als Gemeinschaftsprinzip. Und dass der Sozialstaat weniger 
staatsbezogenen als prinzipiellen Charakter hat, kann den Wandel vom nationalen 
Staats- zum Gemeinschaftsziel nur begünstigen – ist doch die Europäische Integrati-
on selbst ein Prozess der Prinzipienbildung.24 Denn Prinzipien wirken universeller 
als Regeln, die sie in einem kulturell-partikulären Rechtsraum erst stufenweise kon-
kretisieren wollen.25 Prinzipien haben im Europäischen Gemeinschaftsrecht traditio-
nell ihren festen Platz,26 entweder als originäre „Grundprinzipien des Gemein-
schaftsrechts“ oder als „allgemeine Grundsätze, die den Rechtsordnungen der Mit-
gliedstaaten gemeinsam sind.“27 Das wichtigste verfassungsbildende Beispiel geben 
diesbezüglich die Grundrechte als allgemeine Rechtsgrundsätze.28 Die grundrechtli-

 
21  Allgemein Winner, Die Europäische Grundrechtscharta und ihre soziale Dimension, 2005.  
22  Volkmann, Solidarität – Programm und Prinzip der Verfassung, 1998; aus der (europarechtli-

chen) Lit. v. Bogdandy, Europäische Prinzipienlehre, in: ders. (Hrsg.), Europäisches Verfas-
sungsrecht, 2003, S. 149 (182); vorher bereits Tomuschat, Solidarität in Europa, in: Capotorti 
u. a. (Hrsg.), Liber Amicorum Pescatore, 1987, S. 729 ff.; Bieber, Solidarität als Verfas-
sungsprinzip, in: von Bogdandy/Kadelbach (Hrsg.), Solidarität und Europäische Integration, 
2002, S. 38 ff.; siehe auch Kersting, Von der Verteilungsgerechtigkeit zur politischen Solida-
rität – Probleme der Sozialstaatsbegründung, in: Die Zukunft des Sozialen, 2001, S. 67 ff. 

23 Siehe auch Mayer, JZ 2007, 593; Heinig, JZ 2007, 905. 
24 Von Bogdandy, Europäische Prinzipienlehre, in: ders. (Hrsg.), Europäisches Verfassungs-

recht, 2003, S. 149 (155 f.). 
25 Vgl. Bleckmann, Allgemeine Staats- und Völkerrechtslehre, 1995, S. 4 (ratio legis und 

Rechtsprinzip).  
26 Von Bogdandy, in: ders. (Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht, 2002; Kadelbach, Allge-

meines Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluss, 1999, S. 109 ff.; Schröder, Das Ge-
meinschaftsrechtssystem, 2002, S. 262 ff. 

27 EuGH verb. Rs. 46/93 and 48/93 – Brasserie de Pêcheur, Slg. 1996, I-1029, Rn. 27; siehe 
auch Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. I, 1988, S. 62 ff.; vorher schon Renge-
ling, Rechtsgrundsätze beim Verwaltungsvollzug des Europäischen Gemeinschaftsrechts, 
1977, S. 194 ff. 

28 EuGH Rs. 29/69 – Stauder, Slg. 1969, 419 (425). 
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che Absicherung sozial gebändigter Marktwirtschaft gehört denn auch zu den wich-
tigsten Erfolgen des Reformprojekts.29 Das bisweilen vergessen geglaubte Ideal der 
Brüderlichkeit findet im neuen europäischen Vertragswerk durchaus seine Fürspre-
cher.  

 
29 Dabei sei nicht vergessen, dass auch der freie Wettbewerb auf grundrechtlicher Freiheit fußt. 
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Umwelt, Energie und Landwirtschaft 

Dr. Marc-Oliver Pahl∗ 

 
 
I. Einführung 

Die Gemeinsame Agrarpolitik ist seit den Römischen Verträgen rechtlich, politisch 
und finanziell einer der Grundpfeiler der Europäischen Gemeinschaft. Die Umwelt-
politik hat sich seit den Siebziger Jahren in mehreren politischen und rechtlichen 
Schüben ebenfalls zu einem stark europäisierten Politikbereich entwickelt. 
Die Energiepolitik war hinsichtlich des Aspektes der friedlichen Nutzung der Kern-
energie mit dem Euratom-Vertrag ebenfalls Bestandteil der Römischen Verträge. 
Außerhalb der Atomenergie war die Energiepolitik aber bis zum Jahr 2007 relativ 
wenig europäisiert, spätestens seit den grundlegenden Energie- und Klimaschutzbe-
schlüssen der EU-Institutionen im ersten Halbjahr 2007 steht aber auch die Energie-
politik vor einem Europäisierungsschub. 

Die drei Themen Umwelt, Energie und Landwirtschaft stehen somit in der Ge-
schichte der europäischen Integration für drei verschiedene Entwicklungsphasen. 
Die drei Politikbereiche haben sich in den letzten Jahren thematisch stark miteinan-
der verwoben. Man denke nur an die heute sehr intensiv diskutierten Themen Kli-
maschutz und Erneuerbare Energien. Daher sollen die drei Themen hier in einen 
Überblick eingebunden werden. 

Der Status des Reformvertrages (RV) soll dabei sowohl vor dem Hintergrund des 
vertraglichen Status Quo als auch vor dem Hintergrund des Verfassungstexts analy-
siert werden. 

II. Umwelt 

Im Umweltbereich hat der Reformvertrag – wie schon der Verfassungstext – keine 
großen Änderungen gebracht. Im Wesentlichen wurde der durch die Vertragsände-
rungen der EEA, des Maastrichter und Amsterdamer Vertrages geprägte hohe Status 
Quo bewahrt.  

Umweltaspekte sind zu Beginn des zukünftigen EUV, im Zielartikel des Art. 3 
EUV nach dem Reformvertrag (=EUV-RV), entsprechend Art. I-3 Europäische 
Verfassung (=EV) signifikant gewichtet. Der im EGV sehr weit vorne verankerte 

 
∗ Der Verfasser ist Referent für Europa und Internationales im Ministerium für Umwelt und 

Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Der Beitrag gibt 
ausschließlich die persönliche Position des Autors wieder. 
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und dadurch deutlich sichtbare Umweltintegrationsartikel (Art. 6 EGV) ist im RV 
durch seine systematische Position und die Zusammenführung mit anderen Quer-
schnitts- und Integrationsklauseln weniger exponiert (Art. 6 Vertrag über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union=AEUV). Es ist aber nicht zu erwarten, dass dies 
große rechtliche und politische Wirkungen entfalten wird, zudem ist seine zukünfti-
ge Position zumindest exponierter als in der EV (dort Art. III-119 EV). 

Die einzige Innovation des RV im Umweltbereich ist die Ergänzung des „interna-
tionalen Klimaschutzes“ als explizites Ziel der europäischen Umweltpolitik. Da die 
EU bekanntlich auch unter dem allgemeinen Ziel der „Maßnahmen (...) zur Bewälti-
gung globaler Umweltprobleme“ Vorreiter der internationalen Klimaverhandlungen 
war, ist nicht damit zu rechnen, dass die Ergänzung politische und rechtliche Folgen 
haben wird. 

Der rechtlich und praktisch wichtigste Aspekt des Umwelttitels im EGV bleibt 
unverändert: Auch in Zukunft gilt für Umweltfragen allgemein das Mitentschei-
dungsverfahren, welches in Zukunft als ordentliches Gesetzgebungsverfahren be-
zeichnet wird. Es bleibt aber im Reformvertrag – trotz der intensiven Klimaschutz- 
und Energiedebatten unmittelbar vor dem Verfassungsgipfel im Juni 2007 – wie in 
der EV bei wichtigen Ausnahmen: Bei „Maßnahmen überwiegend steuerlicher Art“ 
und bei Maßnahmen, die die Struktur der Energieversorgung eines Mitgliedstaates 
erheblich berühren, entscheidet weiterhin der Rat und zwar mit Einstimmigkeit (Art. 
175 II EGV/192 II AEUV). An dieser zentralen Nahtstelle zwischen Umwelt- und 
Energiepolitik wird es daher wegen des Vetorechts jedes einzelnen Mitgliedsstaats – 
trotz allgemein anerkannten Bedarfs – vermutlich wenige neue Entwicklungsschritte 
in der EU-27 geben. Fortschritte könnte hier möglicherweise das im Vergleich zur 
EV weitgehende unveränderte Instrument der verstärkten Zusammenarbeit (Art 10 
EUV-RV und Art. 326 ff. AEUV) bringen. 

III. Energie 

Auf den ersten Blick ganz anders als im Umweltbereich sieht die Analyse der Neue-
rungen des RV zur Energiepolitik aus. Wie schon in der EV vorgesehen, soll es im 
RV erstmals einen eigenständigen Energietitel geben (Titel XX, Art. 194 AEUV, 
unmittelbar nach dem Umwelttitel). Darin werden zum einen Ziele wie die Funkti-
onsfähigkeit des Energiebinnenmarkts, Energieversorgungssicherheit, Förderung 
von Energieeffizienz und Energieeinsparung, Entwicklung neuer und erneuerbarer 
Energiequellen und Interkonnexität der Netze vorgegeben. Viele dieser Ziele sind 
politisch und rechtlich nicht neu, durch ihre explizite Festschreibung im Vertrag 
gewinnen sie aber neue rechtliche und politische Qualität. 

Bemerkenswert ist auch, dass die Energiepolitik „aus dem Stand heraus“ in die 
zweithöchste Zuständigkeitskategorie der „Geteilten Zuständigkeit“ eingeordnet 
wird (Art. 2 II, Art. 4 AEUV). Auch für die zukünftige Europäische Energiepolitik 
gilt grundsätzlich das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, die im Umweltbereich 
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vorgesehenen Ausnahmen von der Mehrheitsentscheidung gelten jedoch auch im 
Energiebereich (Art. 194 AEUV). 

Die wesentliche Neuerung des RV im Vergleich zur EV ist die Aufnahme des 
Aspektes der „Energie(versorgungs)solidarität“ in Art. 194 I AEUV, aber auch in 
Art. 122 I AEUV. Diese Ergänzungen entsprachen einer Forderung der polnischen 
Regierung. Hintergrund dieser Forderung waren zum einen allgemein die Abhän-
gigkeit Polens, aber auch vieler anderer ost- und mitteleuropäischer Länder, von 
Energieimporten aus Russland, zum anderen konkrete Streitfälle wie die (kurzzeiti-
ge) Unterbrechung der Erdgaszufuhren aus Russland nach Zentraleuropa im Zuge 
eines Streits zwischen Russland und dem Transitland Ukraine in 2007 sowie der Fall 
der so genannten Ostseepipeline. Ob dem Prinzip der Energiesolidarität in Zukunft 
eine relevante politische Bedeutung zukommen wird oder dieses Prinzip sogar als 
justiziabel angesehen wird, bleibt abzuwarten. Relevanz haben könnte dieses Prinzip 
z.B. bei dem Zugriff auf (nationale) Energiereserven im Fall eines kurzfristigen 
Versorgungsnotstandes.  

Die zukünftige Bedeutung der Energiesolidiarität dürfte auch davon abhängen, 
wie das vertragliche Prinzip der Solidarität in Zukunft allgemein interpretiert wird. 
Der Begriff der „Solidarität“ wird im RV – wie schon vorher in der EV – an vielen 
Stellen gebraucht: beginnend mit Art. 2 und 3 EUV-RV, über Art. 21 EUV-RV zum 
Auswärtigen Handeln und Art. 67 AEUV zur Innen- und Justizpolitik bis zur neuen 
Solidaritätsklausel in Katastrophenfällen, Art. 222 AEUV. Auch der Solidaritäts-
fonds der EU ist erst in den letzten Jahren entstanden. Es gibt insofern zahlreiche 
Ansatzpunkte um ein bisher im EU-Recht nicht ausgeprägtes Solidaritätsprinzip 
auszuformen. 

Das mit dem Reformvertrag verfolgte neue Konzept eines Vertrages zur Ände-
rung der bisherigen europäischen Verträge bringt möglicherweise auch eine relevan-
te Änderung für den zukünftigen Status des Euratom-Vertrages im Vergleich zum 
Konzept der EV mit sich. Mit der EV war die Zusammenführung des EUV und des 
EGV (zusammen mit der Grundrechtecharta) in einem Text mit hoher politischer 
Sichtbarkeit geplant. Der Euratom-Vertrag hingegen sollte – insbesondere auch auf 
Betreiben der damaligen deutschen Bundesregierung – außerhalb der Verfassungs-
konstruktion bleiben und nur durch ein Protokoll zur EV rechtstechnisch an das neue 
„Verfassungs-Europa“ angepasst werden. Im Verfassungstext selbst war Euratom 
nicht erwähnt. Zumindest politisch, wenn auch nicht formaljuristisch, wäre der Eu-
ratom-Vertrag zu einem Rechtsdokument zweiter Klasse geworden. Da nach dem 
Reformvertrag aber EUV und EGV (als AEUV) weiter bestehen bleiben, ist der 
Euratom-Vertrag – trotz der Tatsache der separaten Rechtspersönlichkeit der Euro-
päischen Atomgemeinschaft gegenüber der neuen einheitlichen Europäischen Union 
– weniger randständig als er es neben einer EV gewesen wäre.  

Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass der Euratom-Vertrag im Gegensatz zur 
Verfassung im Reformvertrag an zwei Stellen erwähnt wird (Art. 4 RV mit dem 
Verweis auf das Protokoll Nr. 2 zur Änderung des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Atomgemeinschaft und in der Präambel des RV), und zwar ohne dass diese 
Änderung zur Verfassung im Regierungskonferenz-Mandat des Europäischen Rates 
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explizit erwähnt worden wäre. Bemerkenswert ist insbesondere, dass der Verweis 
auf den Euratom-Vertrag in der Präambel im ersten Entwurf fehlte und erst im Ver-
lauf der Regierungskonferenz aufgenommen worden ist. Der Vorschlag stammte 
nicht zufällig von dem Vorsitzenden der Regierungskonferenz-Gruppe der Rechts-
experten, dem aus Frankreich stammenden Rechtsberater des Rates, Piris.  

Die Frage, ob der Euratom-Vertrag in Zukunft als einer der drei europäischen 
Gründungsverträge oder ein aus den Fünfziger Jahren stammendes Sonderregime 
zur Förderung der zivilen Nutzung der Atomkraft angesehen wird, stellt sich in 
jedem Fall neu. Diese Frage dürfte einen Einfluss auf die politischen und finanziel-
len Schwerpunktsetzungen der zukünftigen europäischen Energiepolitik haben. 

IV. Landwirtschaft 

Wichtigste Änderung im Bereich der Landwirtschaft ist der Übergang zum ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren bei den Gemeinsamen Marktordnungen (Art 42 II 
AUEV), es soll also in diesem Bereich eine gleichberechtigte Mitwirkung des Euro-
päischen Parlaments geben. Bei der Festsetzung von Preisen, Beihilfen etc. ent-
scheidet das EP aber weiter nicht mit (Art 42 II AUEV). Da jedoch gleichzeitig im 
Haushaltsverfahren die für den Agrarbereich besonders relevante Unterscheidung in 
obligatorische und nicht-obligatorische Ausgaben aufgehoben wird (bisher Art. 272 
EGV, insbes. Abs. IV; jetzt entsprechend der EV neu gefasster Art. 313 AEUV), 
steigt letztendlich auch der Einfluss des EP auf die zukünftige Ausgabenpolitik im 
Agrarbereich. Durch das weiterhin bestehende Einstimmigkeitserfordernis im Rat 
bei den Eigenmitteln (Art. 311 AEUV, zudem ratifizierungsbedürftig und nur mit 
Anhörung des EP) und bei der finanziellen Vorausschau (in Zukunft „Mehrjähriger 
Finanzrahmen“, neu im Vertrag als Art. 312 AEUV) bleibt aber letztendlich doch 
die Prärogative für den Agrarhaushalt beim Rat. 

Der Vollständigkeit halber seien auch zwei weniger bedeutsame Änderungen ge-
nannt: Im Landwirtschaftstitel wird in Zukunft durchgehend der Aspekt der „Fische-
rei“ ergänzt (wie bereits in der EV vorgesehen). Und das bisherige Tierschutzproto-
koll wird als neuer Art. 13 AEUV sichtbarer verankert (wie Art. III-121 EV). 

V. Schlussfolgerungen 

Mit dem RV ist – trotz der sehr unterschiedlichen historischen Ausgangspunkte – 
eine deutliche Annährung der rechtlichen Grundlagen für die Umwelt-, Energie- und 
Landwirtschaftspolitik in der EU festzustellen. Nach der neuen Kategorisierung 
fallen alle drei Bereiche in die „geteilte Zuständigkeit“, für sie gilt zudem das nor-
male Haushaltsverfahren. In allen drei Bereichen gibt es zudem eine breite Anwen-
dung des Mitentscheidungsverfahrens bzw. des ordentlichen Gesetzgebungsverfah-
rens und damit eine Ausdehnung der Rechte des Europäischen Parlaments. Insge-
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samt kann man daher im Bereich Umwelt, Energie und Landwirtschaft von einer 
vertraglichen Konsolidierung auf hohem Niveau sprechen. 

Nach wie vor gibt es aber wichtige Ausnahmen, in denen der Rat einstimmig ent-
scheidet und das Parlament nicht gleichberechtigt beteiligt ist. Große neue „Verge-
meinschaftungen“ (oder in Zukunft wohl „Unionisierungen“) gab es aber nicht. 
Angesichts der Herausforderungen im Bereich der Klima- und Energiepolitik (z.B. 
dem aktuellen Streit um die Aufteilung der Unionsziele für den Klimaschutz und die 
erneuerbaren Energien auf die einzelnen Mitgliedstaaten) und der Sachzwänge zur 
Revision der finanziellen Grundlagen der EU ist zweifelhaft, ob der Reformvertrag 
(wie auch die EV) in diesen Bereichen mutig genug vorangeschritten ist. Zukünftige 
weitere Integrationsschritte erscheinen notwendig oder zumindest wünschenswert. 



210 

Perspektiven der Ratifikation 

Polnische Erfahrungen und Erwartungen 

Prof. Dr. Stanislaw Biernat∗ 

 
 
Am Anfang möchte ich einige Bemerkungen über den Charakter des Reformvertra-
ges aus der Perspektive der polnischen Rechtsordnung und über die Ratifizierungs-
verfahren machen.  

Dieser Vertrag wird, genauso wie der Beitrittsvertrag, als besonderer völkerrecht-
licher Vertrag im Sinne des Art. 90 Abs. 1 der polnischen Verfassung anerkannt. 
Danach kann die Republik Polen auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrags 
einer internationalen Organisation oder einem internationalen Organ Kompetenzen 
der Staatsgewalt in einzelnen Angelegenheiten übertragen. Für solche Verträge 
wurde ein besonderes Ratifizierungsverfahren vorgesehen. Das in Art. 90 Abs. 2-4 
der Verfassung geregelte Verfahren kennt zwei Alternativlösungen: entweder durch 
Ratifizierungsgesetz, oder durch eine landesweite Volksabstimmung. Beide Lösun-
gen sind verfassungsrechtlich gleichrangig, wobei der Sejm (das „Unterhaus“ des 
Parlaments) ein Verfahren bestimmt.  

An das Ratifizierungsgesetz stellt die Verfassung höhere Anforderungen als an 
sonstige Gesetze. Im Sejm und im Senat sind jeweils eine Zwei-Drittel-Mehrheit 
erforderlich sowie die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl 
der Abgeordneten bzw. Senatoren. Bei einem landesweiten Referendum ist wieder-
um das Ergebnis (gem. Art. 125 Abs. 3 Verf.) bindend, wenn sich mehr als die Hälf-
te der Stimmberechtigten beteiligen. Solch rigorose Voraussetzungen für die Ver-
bindlichkeit des Referendums gibt es in keinem anderen Mitgliedstaat.  

In Polen ist die politische Entscheidung über das Ratifizierungsverfahren des Re-
formvertrages noch nicht getroffen. Das war im Fall des Beitrittsvertrages 2003 
anders. Damals war die politische Entscheidung zum Modus der Ratifizierung des 
Beitrittsvertrags längst gefallen, als am Tage der Unterzeichnung des Vertrags in 
Athen der formelle Sejmbeschluss über die Durchführung der landesweiten Volks-
abstimmung erging. Sofern es aber um die Ratifizierung des Verfassungsvertrag in 
2005, nach den gescheiterten Volksabstimmungen in Frankreich und in den Nieder-
landen und der anschließenden Entscheidung des Europäischen Rates, die Frist für 
die Ratifizierung des Vertrages zu verlängern, geht, so hat der Sejm im Juli 2005 die 
Einstellung des Ratifizierungsverfahrens in Polen beschlossen. Diese Auffassung 

 
∗  Der Verfasser ist Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Jagiellonischen 

Universistät, Krakau. 
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kann beim Abschluss eines internationalen Vertrages als fehlende Loyalität kritisiert 
werden. Vielleicht war es jedoch damals die bessere Lösung, denn ein mögliches 
Scheitern des Verfassungsvertrages in einer Volksabstimmung, hätte eine spätere 
Ratifizierung des Reformvertrages erschwert. 

Es ist zu betonen, dass der Reformvertrag bis jetzt, ähnlich wie auch der Verfas-
sungsvertrag, nicht zum Thema einer breiten öffentlichen Debatte wurde. Politiker 
konzentrierten sich grundsätzlich auf eine Frage – die Beschlussfassung im Rat. Die 
Verteidigung der bisherigen Abstimmungsmethode wurde als Kampf um das natio-
nale Interesse dargestellt. Als klar wurde, dass das alte Abstimmungsverfahren nicht 
zu wahren war, verwendeten sowohl der polnische Präsident als auch die polnische 
Regierung viel Energie darauf, die Ioannina-Klausel zu propagieren und zu verteidi-
gen, also einen Mechanismus, der Beschlüsse im Rat blockieren kann. 

In der letzten Zeit wird in der politischen Diskussion auch die Charta der Grund-
rechte kritisiert. Hierzu soll bemerkt werden, dass die Kritik hauptsächlich auf ei-
nem falschen Verständnis des Inhaltes und der Rechtsfolgen der Charta beruht. Inof-
fiziell ist bekannt, dass die polnische Regierung befürchtet, homosexuelle Ehen, die 
in anderen Mitgliedstaaten geschlossen werden, respektieren zu müssen. Deswegen 
wurde dem Entwurf des Reformvertrages das Protokoll 7 beigefügt. Polen hat sich 
dem Protokoll, das ursprünglich für das Vereinigte Königsreich bestimmt war, ange-
schlossen. Gegenwärtig ist es noch schwer, die konkreten Auswirkungen dieses 
Protokolls zu bestimmen.  

Ich möchte, dass mein Bericht einen juristischen Charakter bewahrt. Es lohnt sich 
jedoch, die Perspektiven der Ratifizierung des Reformvertrages nach den letzten 
Parlamentswahlen wenigstens kurz aufzuzeigen: Die bisherige Regierung war euro-
skeptisch. Sie vertraute den großen Mitgliedstaaten nicht und betonte der Dominanz 
der Staaten, die sie als eine Bedrohung für Polens Souveränität im traditionellen 
Sinn betrachtete. Die Regierung kritisierte die Außenpolitik der früheren Regierun-
gen nach der Wende 1989 als unselbständig. Die neue Regierungspartei, die Bürger-
plattform, ist zweifellos offener für die Europäische Union. Ich vermute, dass die 
Regierungspartei die Ratifizierung des Reformvertrages unterstützen wird. Frühere 
Äußerungen von Politikern dieser Partei deuten darauf hin, dass sie die Ioannina-
Klausel nicht für sehr bedeutsam halten. Ich nehme aber an, dass die neue Regierung 
auf diese Klausel nicht verzichten wird, da sie bereits im Rahmen der Regierungs-
konferenz ausgehandelt wurde.  

Persönlich bin ich der Meinung, dass es wünschenswert wäre, wenn Polen sich 
aus dem britischen Protokoll mit der Grundrechtscharta zurückziehen würde. Ich 
vermute, dass auch die Wahlsieger dieser Überzeugung sind. Ich befürchte jedoch, 
dass dies die Ratifizierung des Reformvertrages erschweren könnte. Ich will versu-
chen, den Grund hierfür kurz zu erklären. Wie ich nämlich bereits erwähnte, gibt es 
zwei Alternativmethoden, einen solchen Vertrag zu ratifizieren. Wird das Ratifizie-
rungsgesetz gewählt, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in den beiden Parlamentskam-
mern erforderlich, was ohne die Zustimmung der Abgeordneten und Senatoren der 
vorherigen Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit” nicht zu erreichen ist. Sie 
werden aber sicher nicht der Einführung der Grundrechtecharta in Polen zustimmen. 
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Wird dagegen die Form des Volksabstimmung gewählt, treten wieder Probleme 
auf, die bereits vor dem Beitritt diskutiert wurden. Die Verfassung enthält nämlich 
keine Bestimmung für den Fall, dass das Ergebnis der Volksabstimmung nicht bin-
dend ist, weil sich weniger als die Hälfte der Stimmberechtigten beteiligt hat. Eine 
solche Situation ist bei den polnischen Verhältnissen sehr wahrscheinlich. Das 2003 
verabschiedete Referendumsgesetz hat diese Rechtslücke gefüllt. Nach diesem Ge-
setz kann der Sejm erneut über das Ratifizierungsverfahren eines völkerrechtlichen 
Vertrags beschließen, falls das Ergebnis der Volksabstimmung nicht verbindlich ist. 
Aus praktischen Gründen wäre in einem solchen Fall die Verabschiedung eines 
Ratifizierungsgesetzes zu befürworten. Die Verabschiedung solches Gesetzes bezüg-
lich des Reformvertrags mit der Grundrechtecharta ist aber aus den oben genannten 
Gründen meines Erachtens nicht möglich. Eine weitere Volksabstimmung würde die 
Ratifizierung weiter verschieben und auch keinen Erfolg garantieren. Aus den oben 
genannten Gründen scheint die Ratifizierung des Reformvertrages einfacher zu sein, 
wenn die neue Regierung die vergangene Woche in Lissabon akzeptierte Stellung-
nahme wahrt. Schade, dass dies auf Kosten der Bedeutung der Grundrechtecharta in 
Polen und Polens Image in Europa geschieht.  

Zum Schluss möchte ich noch ein Problem erwähnen, das nicht direkt mit der Ra-
tifizierung des Reformvertrages, sondern mit den Beziehungen Polens mit der Euro-
päischen Union und den anderen Mitgliedstaaten verbunden ist. Gemäß der Verfas-
sung (Art. 146) leitet der Ministerrat die Innen- und Außenpolitik der Republik 
Polen. Darüber hinaus übt er die allgemeine Kompetenz bezüglich der Beziehungen 
zu anderen Staaten und völkerrechtlichen Organisationen aus. In den letzten zwei 
Jahren hat nicht der Ministerpräsident, sondern der Präsident der Republik Polen im 
Europäischen Rat vertreten. Dieser Personentausch war für Beobachter schwer zu 
realisieren. Außerdem hatte er keine größere Bedeutung, da es keine politischen 
Unterschiede zwischen der Regierung und dem Präsidenten gab. Jetzt können solche 
Unterschiede jedoch auftreten und somit kann die Frage der Vertretung potentiell 
zum Verfassungskonflikt führen.  

Generell beurteile ich jedoch die Wahlergebnisse als eindeutig vorteilhaft für Po-
lens Stellung in der Europäischen Union.  
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A British Referendum on the Treaty? 

Brendan Donnelly* 

 
 
It is sometimes said that the British Constitution, which is a largely unwritten one, 
prescribes whatever the government of the day can use its parliamentary majority to 
make the Constitution prescribe. It is certainly true that in many of its decisions, 
which in other European countries would need to be taken within the framework of 
written constitutional texts, the British government enjoys an enviable freedom of 
manoeuvre. This freedom is nowhere more evident than in the matter of referen-
dums. Except in the unlikely event of a successful parliamentary revolt against its 
decision, it is exclusively for the government of the day to decide whether or not it 
wishes to hold a referendum on any particular issue. Because the holding of referen-
dums has not historically formed any significant part of the constitutional tradition 
of the United Kingdom, there is not even any substantial body of specific precedents 
relating to governmental decisions in this matter. The context in which the current 
British government will opt, or not, to hold a referendum on the ratification of the 
European Reform Treaty signed in Lisbon in December, 2007 is a purely political, 
not legal one. Mr. Brown’s government has said that it intends to defy calls from the 
Conservative Opposition to hold a referendum on the Treaty. It would now be a 
substantial reverse for Mr. Brown and his colleagues if political circumstances 
forced them to change their present intention of ratifying the Reform Treaty by a 
purely parliamentary procedure in the first half of 2008. Such a reverse is not incon-
ceivable, but seems at the time of writing highly unlikely. 

The primarily political nature of the British debate about the appropriateness of 
there being a referendum on the Reform Treaty is well illustrated by the argument 
most often and vigorously deployed by the Conservative Party and its allies in fa-
vour of a referendum. It is a political and rhetorical argument based on the un-
doubted fact that Mr. Brown’s predecessor, Mr. Blair, promised in 2004 to hold a 
referendum on the European Constitutional Treaty and repeated this undertaking in 
the Labour Party’s political manifesto for the General Election of 2005, an election 
won by the Labour Party. From the undeniable similarities of content between the 
Constitutional Treaty and the Reform Treaty, Mr. Brown’s critics argue that the 
Labour Party’s commitment to hold a referendum on the former should logically 
lead to a referendum on the latter. Mr. Brown prefers for his part to stress the differ-
ences of both substance and more particularly form between the two documents, 
arguing repeatedly that the “abandonment of the constitutional concept” for the 
European Union destroys any persuasive argument there might have been for a ref-
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erendum on the Reform Treaty. He further argues that any apparent constitutional 
impact for the United Kingdom of the new Reform Treaty is de facto reduced to 
nothingness by the range of “opt-outs,” clarificatory protocols and “red lines” de-
fended which accompanied the United Kingdom’s signature of the Treaty. The later 
deployment of the these “opt-outs,” protocols and “red lines” was of course much in 
the mind of British participants in the discussions which preceded the European 
Council of June, 2007 and the following implementation of the negotiating mandate 
agreed by that Council. 

The New Labour government which has been in power since 1997 has regularly 
been accused by its opponents of an obsessive concern with the presentation of it 
policies, even at the expense of the long-term implementation of these policies. 
Whatever the general merit of this accusation, it is certainly one with some applica-
bility to the European policy of Mr. Blair and Mr. Brown. The former Foreign Sec-
retary, Mr. Straw, recently admitted that for instance the decision of 2004 to hold a 
referendum on the European Constitutional Treaty was not one based on the “merits 
of the case,” but rather a response to popular “clamour”. Whatever embarrassment 
Mr. Brown and his colleagues are now suffering as a result of calls for a referendum 
on the Reform Treaty is a direct result of the tactically astute decision of 2004, 
which now shows itself to have politically uncomfortable consequences in 2007. It 
must be a question at least for discussion whether the tactics which Mr. Brown and 
his colleagues are today pursuing in regard to the ratification of the Lisbon Treaty 
are similarly creating difficulties in the medium term for future British governments, 
which may or may not be Labour governments. These difficulties can be considered 
under two headings, the technical and the more broadly political. 

Technically, two areas of the Reform Treaty seem particularly likely to cause dif-
ficulty to future British administrations, the Charter of Fundamental Rights and the 
field of Justice and Home Affairs. In 2003, the British government had proclaimed 
itself satisfied with the provisions on the Charter contained in the European Consti-
tutional Treaty. Under pressure from the British employers’ organisations, it claimed 
in 2007 to discern in this Charter a substantial threat to the liberalized and efficient 
workings of the British economy. Many observers believe that the British govern-
ment regards as exaggerated the fears of the employers’ organisations, but does not 
wish to be deprived of their support for the Reform Treaty. The complicated and 
legally controversial settlement regarding the application to the United Kingdom of 
the Charter in the Reform Treaty is the result of the British government’s ceding to 
this pressure from the employers, a settlement which the British government pre-
sents as insulating the United Kingdom completely from the supposedly damaging 
effects of the Charter’s operation.  

Given that the United Kingdom is under the Reform Treaty a signatory of the 
Charter of Fundamental Rights, it would be a brave man indeed who asserted that 
there will never be a specific case in which the European Court of Justice, referring 
to if not necessarily relying upon the provisions of the Charter, makes a finding 
unwelcome to the British government of the day, thus apparently contradicting the 
claims of unqualified protection from the Charter made by the current British gov-
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ernment. It may well be the hope of the British government that if and when such a 
case occurs the British employers’ organisations may anyway have come to realize 
the exaggerated nature of their fears in relation to the Charter. The purely political 
stance which the British government has adopted to this issue is evident from any 
closer study of the Charter. The Charter is extremely generally phrased and often no 
more than a recitation of rights which are elsewhere recognized and protected by 
other European legislation. If there is any genuine threat from European legislation 
to the relatively liberal economic culture of the United Kingdom (a proposition 
which is itself highly debatable,) its locus is highly unlikely to be that of the Charter 
of Fundamental Rights. 

A similar, but not identical range of difficulties will undoubtedly present them-
selves for future British governments in the operation of the now wholly “communi-
tarized” field of Justice and Home Affairs (JHA.) In addition to now having to de-
cide, earlier in the legislative process than before, whether it wishes to participate in 
the negotiation on any particular new piece of legislation and be bound by the results 
of that negotiation, the United Kingdom will also be confronted five years after the 
ratification of the Treaty by an unwelcome decision, as to whether it will then accept 
the jurisdiction of the European Court of Justice on European legislation which 
came into being before the adoption of the Reform Treaty. An attempt to limit the 
competences of the Court in all matters relating to Justice and Home Affairs has 
been a recurrent element of British policy since the Treaty of Maastricht. The pend-
ing deadline of 2014 (probably) for the resolution of this matter, combined with 
almost inevitable controversy between the United Kingdom and the “Schengen 
group” on the right of the UK to opt into JHA measures related to the Schengen 
group, will ensure that the Reform Treaty will not mark an end to British discomfort 
in regard to this political field of legislation. It was the hope of the British govern-
ment in 1992 that the two intergovernmental “pillars” of the Maastricht Treaty, JHA 
and the Common Foreign and Security Policy, would indefinitely resist the en-
croachments of the “Community method”. The provisions of the Reform Treaty on 
the Common Foreign and Security Policy will in this regard be congenial to the 
British government. Those on JHA will not and the British opt ins/opt outs in this 
area are a largely temporary palliative for the failure of the British government since 
1992 to persuade its partners of the merits of intergovernmentalism in the JHA field. 

But perhaps the most profound danger being run by the present British govern-
ment in its presentation and analysis of the Reform Treaty is a more general, politi-
cal one. It is that without a conscious decision to do so, the United Kingdom should 
come to think of itself and be seen by others as being a “semi-detached” member of 
the European Union. Both Mr. Blair and Mr. Brown have been at great pains to 
stress and even exaggerate the difference between the impact of the Reform Treaty 
on the United Kingdom and that “suffered” by others. Mr. Brown in particular has 
paid little more than lip service to the benefits of the Treaty. His advocacy of the 
Treaty has revolved much more around the claimed success of the United Kingdom 
in isolating itself from the Treaty’s impact. In 1997, the New Labour government 
came to power claiming that it would never be “isolated in Europe.” The last days of 
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Mr. Blair’s premiership were devoted to precisely the opposite claim. To those who 
had followed closely the European policy of the British government since 1997, this 
reversal will not have come as an entire surprise. 

In the ten years since 1997, the Labour government has pursued a Janus-like pol-
icy towards the European Union. It has been eager to reject the rancorous Euroscep-
ticism of its Conservative opponents, but it has equally taken care to present domes-
tically its European policy in measured, pragmatic terms, stressing the supposed 
need for radical reform of the European Union, particularly in its economic policies. 
Since 1997, it has placed itself firmly in the British tradition of favouring intergov-
ernmental co-operation rather than institution-based integration as its model for the 
future development of the European Union. If anything, this tendency has become 
more pronounced with time. The Reform Treaty signed by the British government in 
2007 reflects an even more sceptical view of the “Community method” of European 
integration on the part of the British authorities than had been evident at the time of 
the signing of the Constitutional Treaty. It was no coincidence that in regard to the 
Charter of Fundamental Rights, Justice and Home Affairs and the Common Foreign 
and Security Policy, the British government devoted so much political capital to 
restricting the role of the European Court of Justice. The Court, representing in its 
independence the autonomous legal order of the Union, has always been for Euro-
sceptic opinion in the United Kingdom a particularly disagreeable manifestation of 
European institutional meddlesomeness.  

The workings of this carefully calibrated European policy of the New Labour 
government over the past decade were particularly clear in the case of British policy 
towards the single currency. Mr. Blair’s government left open on the one hand the 
possibility of Britain’s joining the euro in appropriate economic conditions, thus 
allowing itself to criticize the Conservative Party for its apparent unwillingness for 
the United Kingdom to join the Eurozone in any circumstances. But on the other 
hand Mr. Blair and his colleagues were wholly unwilling to pursue domestic policies 
to make more likely the appropriate economic circumstances for British membership 
of the European single currency; and they were certainly unwilling publicly to make 
an active political and economic case for this membership. This tepid approach of 
the British government left the opinion-forming field open to those who held and 
vigorously publicized the view that the United Kingdom should never join the euro, 
with the wholly foreseeable result that in the past five years the possibility of Brit-
ain’s joining the euro has disappeared, at least temporarily, from the agenda of pub-
lic debate in the United Kingdom. The sense arising as a result of this governmental 
reticence among many British electors that Britain’s national interest is not always 
best served by participation in major European projects such as the single currency 
would undoubtedly have been a contributory factor to the probably insuperable 
difficulties the British government would have had in the event of a British referen-
dum on the European Constitutional Treaty. When the French and Dutch electorates 
rejected the Treaty in 2005, it was a great relief to the British government, already 
uncomfortably aware of the mountainous task it would face in trying to win a British 
referendum on the text. It is difficult to believe that its prospects of winning a refer-
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endum on the Reform Treaty signed in December 2007 would be, or would have 
been any more favourable. 

There is within current British public opinion no significant element of opinion 
wishing Britain to leave the European Union. It is arguably an achievement of Mr. 
Blair’s term in office that it laid to rest for ever the possibility of British withdrawal 
from the Union. But there is another side to this coin, namely the growing distrust in 
the last decade among British popular and political opinion of the European integra-
tive process in general, of the European institutions, of the economic competence 
with which Europe as a whole functions and of the overall appropriateness of the 
European integrative model pursued since 1957. If the United Kingdom feels no 
particular desire to leave the Union, it feels little desire to participate more fully in 
its workings than it does at present. It has a markedly cool attitude towards the Un-
ion’s present workings and an even cooler approach towards its likely future devel-
opment. This contradiction of attitudes is one well reflected in the opt ins/opt outs 
for the United Kingdom in the Reform Treaty and in the rhetoric of British “red 
lines” protected, with which Mr. Brown and his colleagues seek to recommend the 
Treaty. Until now, the Labour government has been able to accept and manage this 
contradiction in British attitudes towards the European Union. Whether it will be 
able indefinitely to do so, and whether a future Conservative government would ever 
be able to do so are troubling questions to which only the future course of events is 
likely to provide an answer.  

One way in which Mr. Blair’s government in particular attempted to square the 
circle of continuing British membership in the European Union combined with deep 
hostility to its integrative institutional structure was regularly to claim that the Euro-
pean Union was coming more to reflect British aspirations and analyses. Mr. Bar-
roso and his colleagues in the present Commission were presented, not wholly inac-
curately, as markedly more economically liberal than their recent predecessors. The 
United Kingdom, on this analysis, was “winning the European argument,” and fi-
nally persuading its neighbours that the politically integrative aspects of the Euro-
pean Union were at best an irrelevance, and more probably actively harmful to the 
realisation of the Union’s only important goal, namely that of promoting economic 
reform throughout Europe along the British model. This description of current Euro-
pean reality, although regularly offered by Mr. Blair with his familiar charm and 
eloquence, has made little headway with a sceptical British public. Ironically, the 
image of a European Union fundamentally changed in its nature by successful Brit-
ish hostility to its institutions and the economic neo-liberalism of the Barroso Com-
mission carried much more conviction in France during the debate preceding the 
referendum on the European Constitutional Treaty than it ever did in Britain. If there 
had been a British referendum on the Constitutional Treaty, one reason why it would 
probably have been lost is the still unshaken belief of many British voters that the 
text was an encyclopaedia of unreconstructed corporatism, resolutely blind to the 
need for economic reform to meet the new challenges of globalisation. An important 
reason why it was lost in the France was the widespread belief, particularly on the 
left of the French political spectrum, that the Treaty was a text replete with the most 
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brutal concepts of unregulated capitalism, which Tony Blair had managed to impose 
upon the European Union. The symmetry of French and British misconceptions 
about the Constitutional Treaty could not have been more pleasingly complete. 

If there were contrasts, however, between French and British perceptions of the 
European Constitutional Treaty, one point of common ground was unease on both 
sides of the Channel about the central aspiration of the Treaty, that of instituting a 
European Constitution. To both French and British ears, this conjured up unwel-
come images of an incipient, even a realised European state, deeply unwelcome to 
both electorates. It seems probable that those who participated in the Convention on 
the future of Europe and who took it upon themselves to draw up a “Constitution”, 
did not ponder all the political implications of their project and in particular of the 
vocabulary they used to describe it. It should have been evident that a text proclaim-
ing itself a “constitution” was very likely to be the subject of ratification by referen-
dum in a number of the Union’s member states, and the question thoroughly consid-
ered whether the document produced by the Convention was one suitable for the 
boldly simplifying analyses which inevitably (and properly) surround popular poli-
tics. The artful and carefully-crafted compromises of the European Constitutional 
Treaty were consciously designed to bridge the probably incompatible differences 
which still exist within the European Union about its underlying nature and future 
evolution. The Treaty’s text was a remarkable technical achievement in bringing 
together such disparate approaches, in a way which brought joy to experts, academ-
ics and sympathetic observers alike. To those less expert or less sympathetic to the 
whole integrative and institutional project of the European Union, the Constitutional 
Treaty lacked in definition or any coherent political message on the basis of which it 
could be defended and recommended to the electorate. In the final analysis, it must 
be recognised that the European Union is still engaged on a process of evolution, 
and that it is premature to regard this process as sufficiently far advanced to justify 
wide-ranging constitutional codification along the lines attempted by the Constitu-
tional Treaty. The Treaty’s advocates and supporters have sometimes taken comfort 
from studies showing that the great majority of those who voted against the Treaty 
in the referendums of France and the Netherlands did so in ignorance of, or with 
indifference to the precise provisions of the Treaty. A harsher conclusion might be 
that a “constitutional” text which was not clear and attractive enough to provoke a 
public debate on its real provisions during two national referendum campaigns was a 
strange and unsuitable basis for the processes of consensus-building and popular 
acceptance vital for the legitimacy of any “constitutional” settlement. By an oblique 
route, the confused and ill-directed debates in France and the Netherlands during the 
referendum campaigns of 2005 were eloquent testimony to the excellence of the 
Constitutional Treaty as a text for experts and its inappropriateness as a constitu-
tional settlement for the European Union. The abandonment of the “constitutional 
concept” by the European Council in June 2007 was a rational and inevitable choice 
by Europe’s leaders, after they had spent much time exploring the unattractive alter-
native. 




